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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

in jüngster Vergangenheit haben die Diskussionen über 

Zuwanderung und Integration aufgrund der gestiegenen 

Zahl von Flüchtlingen wieder zugenommen bzw. ist ihre 

öffentliche und mediale Präsenz gestiegen. Das Thema 

Flucht mit seinen globalen Ursachen und den ganz prak-

tischen Auswirkungen in den Kommunen beschäftigt viele 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalverwal-

tung und Akteure der Zivilgesellschaft sowohl gedanklich 

als auch zeitlich in erheblichem Maße. 

Dabei geht es zunächst um Fragen des Ankommens, der 

praktischen Unterbringung sowie der Versorgung der 

Geflüchteten und somit um Fragen der Verwaltung und der 

Integration. Zum anderen aber geht es um die Akzeptanz 

und das Verständnis für das Thema Flucht in der Bürger-

schaft. Dieses Thema ist keinesfalls allein eine Frage der 

Integration, sondern der Auseinandersetzung mit Fluchtur-

sachen, Fluchtgründen und der Situation in den Heimatlän-

dern der Flüchtlinge. Hierfür bedarf es eines Verständnisses 

über globale Zusammenhänge sowie der Wahrnehmung 

der eigenen Verantwortung und Handlungsmöglichkeiten 

vor Ort und im globalen Kontext. Dies sind entwicklungspo-

litische Themen und Fragestellungen. Vor allem aber geht 

es auch darum, eine problemzentrierte Sichtweise auf die 

Geflüchteten und ihre Stigmatisierung als Hilfsbedürftige 

zu vermeiden. Viele der Flüchtlinge verfügen über Fähigkei-

ten, die sie in Deutschland einbringen können und wollen. 

Daher eruiert die Servicestelle Kommunen in der Einen 

Welt (SKEW) der Engagement Global die Möglichkeiten, 

das Thema Flucht in das Portfolio aufzunehmen. Hierbei 

wird besonders Wert darauf gelegt, eine Überbelastung 

der Kommunen zu vermeiden und ihre Interessen sowie 

die der Flüchtlinge zu berücksichtigen. Die Frage nach der 

Einbindung des Themas Flucht und von Flüchtlingen als 

Akteure in der kommunalen Entwicklungspolitik eröffnet 

ein neues Feld. In unserer langjährigen Arbeit im Bereich 

Migration und Entwicklung auf kommunaler Ebene ist es 

uns gelungen, das gemeinsame entwicklungspolitische 

Engagement von Kommunen und migrantischen Organi-

sationen zu stärken. Dabei war es bislang vor allem der 

Dialog zwischen den unterschiedlichen Akteuren in einer 

Kommune, der dazu beitrug, globale Zusammenhänge zu 

verdeutlichen und ihren Einfluss auf den einzelnen Men-

schen aufzuzeigen sowie gleichzeitig Einflussmöglichkei-

ten und Handlungsoptionen zu erarbeiten. Nun wird der 

Bereich Migration und Entwicklung mit dem Thema Flucht 

und den Geflüchteten als Akteursgruppe erweitert. Dies ist 

herausfordernd, da die Fluchtthematik viel Aufmerksamkeit 

erfährt, aber nicht unmittelbar mit Entwicklung in Zusam-

menhang gesetzt wird. 

Die Servicestelle nimmt das vorliegende Gutachten als 

Ausgangspunkt, um Formate zu entwickeln und umzu-

setzen bzw. zu unterstützen, die das Thema Flucht mit 

der kommunalen Entwicklungspolitik zusammenbringen 

und die Partizipation von Flüchtlingen stärken. Durch die 

diversifizierte Betrachtung der unterschiedlichen Akteure 

im Bereich der kommunalen Entwicklungspolitik und einer 

Einschätzung ihrer Potenziale bietet es erste Hinweise und 

Handlungsoptionen, dem Thema Flucht entwicklungspoli-

tisch zu begegnen. 

Herzliche Grüße

Dr. Stefan Wilhelmy

Leiter der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt/Engagement 

Global gGmbH
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1. 
Einführung: Migration, Flucht und Entwicklung 
auf kommunaler Ebene

Das Thema Partizipation von Flüchtlingen in der kommu-

nalen Entwicklungspolitik ist – so viel sei vorausgeschickt 

– noch nicht gesetzt. Auch für die Servicestelle Kommunen 

in der Einen Welt (SKEW) ist dieses Thema Neuland und 

bedeutet eine Erweiterung des Aufgabengebiets im Bereich 

Migration und Entwicklung auf kommunaler Ebene. Seit 

der Gründung 2001 ist die SKEW, anfangs noch unter dem 

Begriff Interkulturelle Kompetenz, im Bereich Migration 

und Entwicklung tätig und fördert die Zusammenarbeit 

von Kommunen mit migrantischen Organisationen1 und 

anderen zivilgesellschaftlichen Institutionen. Dabei wurde 

das Angebot stetig ausgeweitet. Das Themenfeld Flucht 

war in dieser Zeit jedoch nur indirekt Inhalt der Aktivitäten, 

was unter anderem mit den geringeren Flüchtlingszahlen 

zu Beginn der 2000er-Jahre zu erklären ist. 

Insofern ist es die primäre Aufgabe dieses Gutachtens, 

interessierten Akteuren grundlegende Informationen über 

das Themenfeld Flucht zu geben sowie die Landschaft zu 

sondieren und Möglichkeiten, Projekte und Akteure zu 

identifizieren, an denen eine Einbindung des Themas Flucht 

im Allgemeinen und von Flüchtlingen als Akteuren  im Spe-

ziellen anknüpfen kann. Eine solche Sondierung kann an 

verschiedenen Punkten ansetzen. Dazu zählt insbesondere 

das Wissen über die kommunalen Initiativen im Bereich Mig-

ration und Entwicklungspolitik. Zwar wird das Potenzial von 

Migranten im Kontext von Entwicklung in der deutschen 

entwicklungspolitischen Diskussion zunehmend wahrge-

nommen, aber offen ist, ob das auch für Flüchtlinge gilt. 

Die derzeit verstärkte Zuwanderung von Flüchtlingen nach 

Deutschland und Europa wird sehr ambivalent betrachtet, 

teils öffentlichkeitswirksam als unerlaubte Einwanderung 

in europäische Sozialsysteme skandalisiert und unter dem 

Aspekt einer rechtmäßigen Abwehr erörtert. Zugleich 

werden, auch als Folge bürgerschaftlichen Engagements, 

mehr und mehr Integrationswege für Flüchtlinge geöffnet: 

Arbeitskräftemangel und die Bevölkerungsentwicklung 

lenken den Blick darauf, dass durch die Ausgrenzung von 

Flüchtlingen wertvolle Potenziale verschenkt werden. Auch 

1  Migrantische Organisationen werden hier und im Folgenden als 
Akteure und fester Bestandteil der Zivilgesellschaft gesondert erwähnt. 
Dies erklärt sich dadurch, dass migrantische Akteure und ihre 
Organisationen mit ihren global gespannten Netzwerken, den Sprach-
kenntnissen, dem Wissen, den Erfahrungen und Perspektiven die 
Entwicklungspolitik in besonderem Maße beeinflussen und bereichern.

der mögliche Beitrag von Flüchtlingen zum Erreichen von 

Entwicklungszielen kann hier eingeordnet werden. 

Die Frage, wie das Engagement von Flüchtlingen in der 

kommunalen Entwicklungspolitik gestärkt werden kann, 

verlangt nach der Klärung der Umstände und Vorausset-

zungen eines solchen Engagements. Wo gibt es ein Enga-

gement von Flüchtlingen im Bereich Entwicklungspolitik? 

Wie drückt es sich aus? Wo liegen die Möglichkeiten, aber 

auch die spezifischen Barrieren eines solchen Engagements? 

Welche Netzwerke und Strukturen könnten Flüchtlingen 

nützlich sein, ihr Engagement zu verstärken, öffentlich 

zu machen und es mit den Projekten anderer Akteure zu 

vernetzen? 

Grundlage für die Ausarbeitung des Gutachtens bildeten 

zwei Workshops – im Spätherbst 2014 bei Göttingen und 

im Frühjahr 2015 in Leipzig – mit Vertreterinnen und Ver-

tretern von migrantischen Organisationen, weiteren ent-

wicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen, aus 

Kommunalverwaltungen, Durchführungsorganisationen 

der Entwicklungszusammenarbeit, Bundesbehörden sowie 

Flüchtlingen. Außerdem wurden in vertieften Interviews 

Vertreterinnen und Vertreter von Flüchtlingsselbsthilfeorga-

nisationen und Integrationsräten, Integrationsbeauftragte 

sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunaler und 

kirchlicher Eine-Welt-Zentren, Koordinatorinnen und Koor-

dinatoren  kommunaler Eine-Welt-Netzwerken und Mig-

rationsforscherinnen und -forscher zum Potenzial und zur 

Wahrnehmung von Flüchtlingen in der Entwicklungspolitik 

befragt. Eine systematische Erfassung von Projekten und 

relevanten Akteuren hätte den Rahmen des Gutachtens 

gesprengt. In den Interviews und Kontakten wurde deshalb 

versucht, nach dem Prinzip der größtmöglichen Vielfalt 

Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Kommunen, 

Vereinigungen sowie Repräsentantinnen und Repräsentan-

ten von Flüchtlingen oder Organisationen an verschiedenen 

Orten zu befragen. Dabei wurde unter anderem nach dem 

Schneeballprinzip verfahren, um interessante und kundige 

Gesprächspartner zu gewinnen. 

Im Nachfolgenden geht es daher zunächst darum, zu klä-

ren, wer zur Kategorie der Flüchtlinge zu rechnen ist. In 

einem zweiten Schritt werden die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen kommunalen Handelns bezüglich dieser Gruppe 



> DIALOG GLOBAL <   7

Einführung: Migration, Flucht und Entwicklung auf kommunaler Ebene

erörtert. Anschließend wird die Perspektive derjenigen, die 

als Flüchtlinge kategorisiert worden sind, hinsichtlich ihres 

als entwicklungspolitisch zu verstehenden Engagements 

betrachtet. Daran anknüpfend wird beleuchtet, wie die 

einzelnen Akteursgruppen im Bereich der kommunalen 

Entwicklungspolitik zu einer Einbindung des Themas Flucht 

und der Partizipation von Flüchtlingen beitragen können. 

Im Folgenden werden kommunale Ansätze vorgestellt, 

die zukünftige Handlungsfelder in den Bereichen Flucht 

und Entwicklungspolitik eröffnen können. Das Gutachten 

schließt mit einer Zusammenfassung und ersten Hand-

lungsempfehlungen.

Wer ist ein Flüchtling?

Sowohl die Vielfalt der Herkunftsländer als auch die Auf-

enthaltsdauer von Flüchtlingsgruppen haben einen wesent-

lichen Einfluss auf das entwicklungspolitische Engagement. 

In der Bundesrepublik haben in den letzten Jahrzehnten 

zahlreiche Flüchtlinge einen sicheren Aufenthalt bekom-

men, was sich in zum Teil sehr etablierten Exil-Communities 

niedergeschlagen hat – zu nennen sind hier z. B. Kurden, 

Jesiden, Eritreer, Kosovaren, Palästinenser, Iraner, Togoer, 

Kameruner –, die zum Teil auch räumlich in bestimmten 

Regionen Deutschlands konzentriert sind. Zudem zeich-

net einen Teil dieser Communities aus, dass sie sowohl 

aus inzwischen Eingesessenen und Neuankömmlingen 

bestehen. Dabei handelt es sich um einen Prozess, der 

innerhalb der Communities wie auch zwischen Community 

und Gesellschaft spezifische Dynamiken und Spannungen 

erzeugen kann. Daneben gibt es jüngere bzw. auch klei-

nere Exil-Communities, die weniger etabliert sind, und die, 

auch aufgrund der Verteilung von Asylsuchenden auf die 

kommunalen Gebietskörperschaften, häufig vereinzelt oder 

nur in kleineren Gruppen zu finden sind. Während davon 

ausgegangen werden kann, dass insbesondere eingeses-

sene Flüchtlingspopulationen Anschluss an die deutsche 

Gesellschaft und an bestehende Strukturen auf kommu-

naler Ebene gefunden haben, dürfte dies bei den jüngeren 

Flüchtlingsgruppen weniger der Fall sein. Ebenso ist es eine 

Frage der Aufenthaltsdauer und der Integrationserfolge, 

inwieweit Flüchtlinge sich an gemischt-nationale Initiativen 

anschließen können, die auch entwicklungspolitische Ziele 

verfolgen, oder diese selbst mitbegründen. 

© iStock

Welche Personen und Personengruppen können also unter 

dem Terminus Flüchtling gefasst werden? Die in Deutsch-

land gebräuchliche, juristische Definition fasst unter Flücht-

ling nur anerkannte Asylsuchende und qua Resettlement2  

oder Kontingentprogramm aufgenommene Flüchtlinge. 

Asylantragsteller im Verfahren oder abgelehnte und nur 

geduldete Personen zählen nicht dazu. Ein solcher Flücht-

lingsbegriff, der nur die in einem bestimmten Zielstaat 

anerkannten Flüchtlinge umfasst, ist sozialwissenschaftlich 

nur schwer haltbar, betrachtet man die unterschiedlichen 

Anerkennungsquoten in den EU-Aufnahmeländern und 

den Aspekt, dass die Asylgewährung immer eine auch 

stark politisch motivierte Entscheidung ist. Wir favorisie-

ren demgegenüber einen wissenschaftlichen Begriff des 

Flüchtlings, der nicht auf die Entscheidung eines spezifi-

schen Aufnahmestaates, sondern auf das Fluchtgeschehen 

als Prozess abstellt. Da Flucht in dem Zwang gründet, sein 

Herkunftsland zu verlassen, wird dabei von einem weiten 

Flüchtlingsbegriff ausgegangen, der neben Flüchtlingen im 

Verfahren bzw. abgelehnten Flüchtlingen im Duldungssta-

tus auch Resettlement-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge 

und anerkannte Asylsuchende umfasst. Damit setzen wir 

einen Flüchtlingsbegriff, der sowohl die teils engeren Gren-

zen nationaler juristischer Flüchtlingsdefinitionen als auch 

die Selbstwahrnehmung von Geflüchteten überschreitet. 

2  Der Begriff bezeichnet die dauerhafte Neuansiedlung besonders 
verletzlicher Flüchtlinge in einem zur Aufnahme bereiten Drittstaat, 
der ihnen vollen Flüchtlingsschutz gewährt und ihnen die Möglichkeit 
bietet, sich im Land zu integrieren (vgl. UNHCR http://www.unhcr.de/
mandat/dauerhafte-loesungen/resettlement.html).
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Nicht alle Menschen, die als Flüchtling in einen Zielstaat 

eingewandert sind, begreifen sich auch noch Jahre später 

als Flüchtlinge. Dies hängt mit der Erfahrung zusammen, 

dass die Bezeichnung als Flüchtling oder Asylsuchender 

Aspekte einer Fremdzuschreibung beinhaltet, die sich in 

der Aufnahmegesellschaft für die Betroffenen nicht immer 

positiv auswirkt, sondern bisweilen einen abwertenden 

und ausgrenzenden Duktus hat. Auch wird mit zunehmen-

der Aufenthaltsverfestigung in einem Aufnahmeland die 

Selbstdefinition als Flüchtling obsolet. Aus: „Ich bin ein 

Flüchtling“ wird „Ich war ein Flüchtling“. Entsprechend 

gehört die Fluchtgeschichte zwar zum biografischen Wis-

sen und Selbstverständnis, es wird aber nur zu bestimmten 

Anlässen darauf Bezug genommen.3

Status und Aufenthaltsdauer sind wichtige Aspekte 

hinsichtlich des entwicklungspolitischen Engagements. 

Während sich mit steigender Aufenthaltsdauer die aus 

den asylrechtlichen Entscheidungsprozessen resultieren-

den negativen Effekte auf die Handlungsfähigkeit der 

betroffenen Personen abschwächen (Ressourcenmangel, 

Unsicherheit, ausländerrechtliche räumliche und soziale 

Beschränkungen), verstärken sich bei einem Teil der Flücht-

linge Aspekte des politischen Exils, die sich z. B. in der 

Bildung von Exil-Communities und deren auch politische 

und soziale Ausrichtung hinsichtlich des Herkunftslandes 

äußern. Beziehungen zu politischen Diasporen4 in anderen 

Staaten, unterschiedliche Beziehungen zum Herkunftsland 

und dessen Regierungen und Institutionen, auch bei gesi-

chertem Aufenthaltsstatus im Aufnahmeland, werden fort-

gesetzt bzw. wiederaufgenommen und haben Einfluss auf 

das entwicklungspolitische Engagement von Flüchtlingen.

3  Dies ist auch bei Ehrenamtlichen festzustellen, die sich in der Unter-
stützung von Flüchtlingen engagieren. Nach ihren Motiven befragt, 
geben viele Personen eigene Fluchterfahrung innerhalb der Familie an.

4  Michael Fanizadeh (2014:243ff) hat darauf aufmerksam gemacht, 
dass Diasporen sich aus transnationalen Netzwerken, Gruppen oder 
Gemeinschaften, die in einer nicht näher bestimmten Weise mit der 
Herkunftsregion bzw. dem Herkunftsland transnationaler Migration 
verbunden sind, zusammensetzen und keine nur auf das Zuwande-
rungsland bezogene Gruppierung sind.
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(Bundesministerium des Inneren 2015: 32)

2. 
Flucht und Migration –  
Situation, Zahlen und rechtliche Grundlagen

Aus dem Migrationsbericht der Bundesregierung 2014 

geht hervor, dass die Zuwanderung nach Deutschland in 

den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist. Dies wird in 

dem Bericht angesichts des sich abzeichnenden Fachkräfte-

mangels und den Auswirkungen des demografischen Wan-

dels auf die Erwerbsstruktur in Deutschland ausgesprochen 

positiv bewertet.5 Trotz der absoluten Steigerung bei der 

Zuwanderung halten Wirtschaftsverbände und Bevölke-

rungsforschungsinstitute6 die Zahlen noch für zu gering, 

um den Fachkräftemangel und demografischen Wandel 

wirksam ausgleichen zu können. Sie fordern deshalb, 

Arbeitsmarktzugänge und Anerkennung von Qualifizierun-

gen auch für Asylsuchende zu ermöglichen. Dies ist mitt-

lerweile gesetzlich insoweit geregelt, als dass nach einem 

dreimonatigen Aufenthalt für Asylsuchende der Zugang 

zum Arbeitsmarkt zu erlauben ist.7 Bund und Länder haben 

Gesetze zur Anerkennung beruflicher Qualifikationen erlas-

sen, Beratungsstellen und Online-Portale erleichtern mit 

ihren Angeboten die Zugänge zum Arbeitsmarkt.8 Damit 

hat Deutschland im EU-Vergleich ein verhältnismäßig libe-

rales Zuwanderungsregime für Flüchtlinge etabliert, dessen 

Umsetzung im Land selbst jedoch nicht unumstritten ist.9 

Kritik erfahren diese Regelungen vor allem wegen steigen-

der Asylbewerberzahlen, die für die Haushalte der Länder 

und Kommunen zusätzliche finanzielle Belastungen mit 

sich bringen. Zuwanderungszahlen und auch die Größe der 

Asylzuwanderung haben sich in den letzten Jahren stark 

nach oben entwickelt. Bei der allgemeinen Zuwanderung 

ist ein starker Zuwachs im Bereich der EU-Binnenmigration 

5  Migrationsbericht 2014: 94 ff.
6  Vgl. Bundesagentur für Arbeit. 2013; Bundesinstitut für Berufsbildung. 

2012; Heß, Barbara, und Hans Dietrich von Loeffelholz. 2011; OECD. 
2011; Sachverständigenrat deutscher Stiftungen, Hrsg. 2013 und 
2014; Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung. 2011; Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 2014.

7  § 32 Abs.1 Beschäftigungsverordnung vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1499), die zuletzt durch Artikel 2 Satz 2 der Verordnung vom 6. 
November 2014 (BGBl. I S. 1683) geändert worden ist.

8  Hier ist vor allem der Aufbau und die Tätigkeit der IQ-Netzwerke zu 
nennen, die, gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, dem Europäischen Sozialfonds und der Bundesagentur für 
Arbeit, in den vergangenen Jahren eine Struktur etabliert haben, die 
für die Umsetzung der Anerkennungsgesetze von großer Bedeutung 
ist. Vgl. www.netzwerk-iq.de.

9  Bayern hat z. B. mit einem innenministeriellen Schreiben verfügt, dass 
Flüchtlinge aus sogenannten „sicheren Herkunftsländern“ sowie als 
„offensichtlich unbegründet“ abgelehnte Flüchtlinge kategorisch vom 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt auszuschließen sind.  (Vgl. Pressemitt-
teilung von GGUA Flüchtlingshilfe. Bayern zwingt Ausländerbehörden 
zu flächendeckenden Arbeitsverboten vom 07.05.2015.)

zu verzeichnen, der in der Regel als Auswirkung der Wirt-

schaftskrise in zahlreichen EU-Staaten gedeutet wird. 

„In den letzten drei Jahren haben Wanderungs-

bewegungen zwischen Deutschland und dem 

Ausland deutlich zugenommen. Dabei ist das 

Wanderungsgeschehen nicht ausschließlich auf 

Zuzüge beschränkt, auch Fortzüge sind fester 

Bestandteil der Wanderungsbewegungen. Lag der 

Wanderungsgewinn zwischen 2004 und 2009 unter 

100.000, so ist für die letzten drei Jahre ein deutli-

ches Plus festzustellen. Für das Jahr 2012 hielt das 

Statistische Bundesamt einen Wanderungsgewinn 

von +368.945 Personen fest – der höchste Wert seit 

1995. Nach vorläufigen Ergebnissen des Statisti-

schen Bundesamtes ergibt sich für das Jahr 2013 ein 

Wanderungsgewinn von 437.303 Personen. Damit 

wird der Wanderungsüberschuss der letzten Jahre 

übertroffen. Geprägt ist das Wanderungsgesche-

hen in Deutschland vorrangig durch Zuwanderung 

aus Europa. Im Jahr 2012 kamen 77,5 % der Zuwan-

derinnen und Zuwanderer aus dem europäischen, 

22,5 % aus dem außereuropäischen Ausland.“ 

Die steigenden Asylantragszahlen lassen sich auf verschie-

dene Prozesse zurückführen. Zum einen steigt weltweit 

die Zahl der Flüchtlinge auf inzwischen ca. 60 Millionen 

(Binnenvertriebene eingeschlossen). Insbesondere die 

Kriege in Syrien und im Irak führen zu einem Ansteigen 

der Flüchtlingszahlen. Zum anderen steigt die Flücht-

lingseinwanderung in die EU. In verschiedenen Regionen 

der EU-Außengrenzen kommt es vermehrt zu irregulärer 

Einwanderung, die auch Flüchtlinge einschließt, da die 

Grenzsicherung nicht aufrechtzuerhalten ist. Insbesondere 

kollidiert der Schutz der Außengrenzen bei Überfahrten 

von Libyen nach Italien mit der Verpflichtung zur Seenot-

rettung. Schließlich sind in den letzten Jahren erhöhte 

Asylantragszahlen von verschiedenen Balkanstaaten zu 

verzeichnen. Hier sind es insbesondere die dort massiv 

diskriminierten Roma-Minderheiten, die in die Europäische 

Union flüchten. Schließlich ist die Dublin III Verordnung, die 

die Verantwortung für Asylverfahren und Unterbringung 

von Flüchtlingen den Staaten an der EU-Außengrenze 

zuweist, nur in Ansätzen funktionsfähig. So wird Italien 
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vorgeworfen, die Registrierung ankommender Flüchtlinge 

zu unterlassen, Griechenland wurde 2011 wegen syste-

mischer Mängel aus dem Dublin-System ausgeschlossen, 

und auch hinsichtlich Bulgarien und Ungarn sind zahlreiche 

schwerwiegende Mängel beim Zugang zum Asylverfahren 

und bei der Versorgung von Flüchtlingen dokumentiert.10 

Dies führt zu Ungleichgewichten in der Aufnahme und 

Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen 

Union, so dass inzwischen ein anderes Lastenteilungsmo-

dell diskutiert wird, das auf Aufnahmequoten für einzelne 

Länder fußt.11  

© iStock

Das Zusammenspiel dieser Faktoren hat dazu geführt, dass 

nach einem Tiefststand der Asylerstanträge im Jahr 2008 

(20.000 Anträge) die Antragszahlen über 53.000 Anträge 

im Jahr 2011, 110.000 im Jahr 2013 bis zu 170.000 im 

Jahr 2014 kontinuierlich und stark angestiegen sind. Für 

2015 prognostiziert das Bundesministerium des Inneren 

sogar 800.000 Anträge.12 Da jedoch auch die Gesamtzu-

wanderung ansteigt, ändert sich am Anteil der Fluchtzu-

wanderung zur Einwanderung – zumindest auf das Jahr 

2014 bezogen – insgesamt nur wenig.13

10 Vgl. bordermonitoring.eu
11 Vgl. Sachverständigenrat www.svr-migration.de/wp-content/

uploads/2015/05/kollektive-aufnahmeverfahren-kurzinfo-svr.pdf.
12 Vgl. www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2015/08/

neue-asylprognose-vorgelegt.html
13 Vgl. Das Bundesamt in Zahlen 2014, S.72 www.bamf.de/SharedDocs/

Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2014.
pdf?__blob=publicationFile.

Rechtliche Grundlagen

Für die Situation der Flüchtlinge ist der Aufenthaltsstatus 

von großer Bedeutung. Zugang zu Deutschkursen, zum 

Arbeitsmarkt, Freiheit der Wohnsitzwahl und Zugang zu 

sozialen Leistungen oder auch Instrumenten der Agentur 

für Arbeit hängen vom Aufenthaltsstatus ab. Ganz grund-

sätzlich kann zwischen Asylsuchenden im Verfahren, die 

eine Aufenthaltsgestattung bekommen, und abgelehnten 

Asylsuchenden, denen nur eine Duldung erteilt wird, sowie 

Flüchtlingen mit verschiedenen Aufenthaltserlaubnissen 

unterschieden werden. Zu Letzteren zählen Flüchtlinge, die 

eine Anerkennung erhalten sowie ihre Familienangehöri-

gen, die zum Teil erst im Familiennachzug nach Deutschland 

kommen, Flüchtlinge, die durch humanitäre Programme 

Aufnahme finden (Resettlement- oder Kontingentflücht-

linge) sowie Flüchtlinge, die zwar nicht anerkannt werden, 

aber Abschiebeschutz erhalten. 

Das Anerkennungsverfahren führt dazu, dass der Aufenthalt 

von Flüchtlingen zunächst unter Vorbehalt steht. Es wird 

von einem temporären Aufenthalt ausgegangen, der nach 

eingehender Prüfung durch das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) weiter gewährt werden kann oder 

auch nicht, was dann eine freiwillige, angeordnete oder 

erzwungene Ausreise zur Folge hat. Aber auch der Aufent-

halt anerkannter Flüchtlinge ist nicht sicher. Drei Jahre nach 

der Anerkennung wird routinemäßig ein Widerrufsverfahren 

durchgeführt, das heißt überprüft, ob die Fluchtgründe 

fortbestehen. Ist dies nicht der Fall, dann wird die Flücht-

lingseigenschaft wieder entzogen. Wer bis dahin keinen 

gesicherten Aufenthalt aus anderen Gründen erreicht hat, 

dem droht der Entzug des Aufenthaltstitels. Nach Aufent-

haltstiteln wird diese Gruppe wie folgt unterteilt:

• Asylzuwanderung nach Art. 16a Abs. 1 Grundgesetz 

(mit dem Sonderfall Dublin-Verfahren) sowie nach § 

3 Abs.1 oder § 4 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes 

(Flüchtlingseigenschaft oder subsidiärer Schutz nach der 

EU Qualifikationsrichtlinie) und Aufenthalt nach § 25 

Abs. 1 oder 2

• Jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion

• Weitere Zuwanderung aus völkerrechtlichen, humanitä-

ren und politischen Gründen gemäß den §§ 22 S.1 und 

2, 25 Abs. 4, 4a und 5 Aufenthaltsgesetz
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• Aufenthaltsgewährung in Härtefällen gemäß § 23a Abs. 

1 und 2 Aufenthaltsgesetz

• Resettlement und humanitäre Aufnahmeverfahren (nach 

23.2 Aufenthaltsgesetz)

Der prekäre Status von Flüchtlingen während des Asylver-

fahrens und nach einer Ablehnung unterscheidet diese 

Personengruppe  von  Flüchtlingen mit Aufenthaltstitel. 

Laut UNHCR14 gibt es einen existenziellen Unterschied 

zwischen einem Flüchtling und einem Asylsuchenden: Bei 

ersterer Person wurden die Flüchtlingseigenschaften bereits 

anerkannt und sie hat dadurch einen rechtlich gesicherten 

Status erhalten. Ein Asylsuchender ist hingegen eine Person, 

bei der das Verfahren zur Feststellung seiner Flüchtlingsei-

genschaft noch nicht abgeschlossen ist und er damit keinen 

gesicherten Aufenthalt erwarten kann. In Deutschland 

betraf dies in 2013 rund 50.000 Menschen, die ohne eine 

letztlich rechtsgültige Entscheidung hier geblieben sind.15 

In 2014 stiegen die Asylerstanträge weiter auf ca. 170.000. 

Jeder dieser Anträge zieht eine Aufenthaltsgestattung nach 

sich, die die Erlaubnis beinhaltet, bis zu einem endgültigen 

Bescheid über den Asylantrag in Deutschland bleiben zu 

können. Mit der Gestattung kann nach drei Monaten ein 

Arbeitsplatz angetreten werden. Problematisch, weil sehr 

einschränkend, sind in dieser Zeit die Unterbringungs-

regelungen. Ob Asylsuchende in Sammelunterkünften 

unterkommen, Familienunterbringungen in Wohnungen 

stattfinden oder Erlaubnis zur freien Wohnungssuche 

gewährt wird, hängt vom jeweiligen Bundesland ab. Glei-

ches gilt für die Sozialleistungsbewilligungen wie Wohn- 

und Kindergeld sowie Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt, 

die ebenfalls unter die Länderhoheit fallen und unterschied-

lich geregelt sind. Selbst die Residenzpflicht, die offiziell 

14 www.unhcr.de/mandat/asylsuchende.html (letzter Zugriff:16.05.2015)
15 Aber auch wenn in einem Verfahren entschieden wird, „dass eine 

Person kein Flüchtling ist und auch keinen internationalen Schutz 
braucht, kann er oder sie nicht unbedingt wieder abgeschoben 
werden. Die Genfer Flüchtlingskonvention untersagt die Abschiebung 
in ein Gebiet, in dem Leben oder Freiheit des Abgeschobenen aus 
Gründen seiner ethnischen Zugehörigkeit, seiner Religion, seiner Nati-
onalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder seiner politischen Ansichten bedroht wäre. Dieses sogenannte 
„Refoulement-Verbot“ liegt nicht nur bei Abschiebung in den Heimat-
staat vor, sondern auch bei Abschiebung in jeden anderen Staat, in 
dem der Flüchtling Verfolgung im Sinne des Artikel 1 GFK befürchten 
muss oder auch bei Gefahr einer Kettenabschiebung.“ (www.unhcr.
de/mandat/asylsuchende.html (letzter Zugriff:16.05.2015)

abgeschafft worden ist, wird in einigen Bundesländern 

immer noch angewandt.16

Aus Erfahrung mit den Verwaltungsabläufen beim BAMF 

müssen sich viele Asylbewerber durchschnittlich auf einen 

mehr als einjährigen Aufenthalt einrichten, bevor es zu 

einer Entscheidung in ihrem Asylantrag kommt. So ist das 

Bundesamt mit einer stetig wachsenden Zahl von derzeit 

mehr als 300.000 (Stand: Oktober 2015) unerledigten 

Asylanträgen konfrontiert. Gegen einen negativen Bescheid 

sind Rechtsmittel einlegbar, sodass sich der Aufenthalt 

durch ein Verwaltungsgerichtsverfahren weiter verlängern 

kann.17 In dieser Zeitspanne, die Asylbewerber als Phasen 

der Unsicherheit, des Übergangs, der Zwischenzeit mit viel 

Langeweile und Nichtstun beschreiben, gäbe es zahlreiche 

Möglichkeiten, sie in entwicklungspolitische Strukturen zu 

integrieren.

Gleiches gilt für Flüchtlinge mit Duldungsstatus. Nach der 

rechtskräftigen Ablehnung eines Asylantrags sind diese 

Flüchtlinge ausreisepflichtig. Die Duldung ist lediglich eine 

Aussetzung der Abschiebung und wird in der Regel für 

drei oder maximal sechs Monate verlängert. In den letzten 

Jahren wurde allerdings auf den Umstand reagiert, dass 

eine hohe Zahl geduldeter Menschen über lange Jahre in 

Deutschland bleiben, weil Ausreise oder Abschiebung aus 

verschiedenen Gründen nicht möglich sind. Entsprechend 

kam es in den letzten Jahren mehrfach zu sogenannten 

Bleiberechtsregelungen. Bei einem Voraufenthalt von acht 

Jahren (Alleinstehende) bzw. sechs Jahren (Familien) kann 

eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn bestimmte 

Integrationsleistungen erbracht werden oder eine positive 

Integrationsprognose gestellt werden kann. Eine ent-

sprechende Bleiberechtsregelung soll noch im Jahr 2015 

dauerhaft gesetzlich eingerichtet werden. Abgelehnte 

Flüchtlinge unterliegen in der Regel weiter den Einschrän-

kungen, die auch für Asylsuchende gelten. Zusätzlich kann 

ihnen ein Arbeitsverbot erteilt werden, wenn sie nicht 

16 Vgl. Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender 
e.V. (GGUA). 2015. Die wundersame Welt des § 25 Abs. 5, oder: Wie 
man gesetzliche Regelungen möglichst so kompliziert und unkoordi-
niert gestaltet, dass sie niemand mehr durchschaut. Veröffentlichung 
des Projekt Q. Münster.

17 Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). 2015. Die Arbeitsintegration von Flücht-
lingen in Deutschland. Humanität, Effektivität, Selbstbestimmung. 
Gütersloh.
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hinreichend an der Beschaffung eines Passes mitwirken (§ 

33 Beschäftigungsverordnung). Gerade weil dieser Perso-

nenkreis jedoch oft viele Jahre in Deutschland bleibt und in 

vielen Fällen schließlich einen Aufenthaltsstatus bekommt, 

zählt auch er zur potenziellen Zielgruppe, wenn es um 

das Engagement von Flüchtlingen in der kommunalen 

Entwicklungspolitik geht.

Nicht nur die Zuwanderungszahlen, auch die Anerken-

nungsquoten von Flüchtlingen sind in den letzten Jahren 

kontinuierlich angestiegen und liegen 2014 als bereinigte 

Schutzquote18 bei knapp 50 Prozent. Rechnet man hinzu, 

dass viele der nur geduldeten Flüchtlinge sich über die Zeit 

auch eine Aufenthaltsperspektive erarbeiten, so können wir 

davon ausgehen, dass ein großer Teil der Flüchtlinge, die in 

Deutschland ankommen, auch mittelfristig einen Aufent-

haltstitel erwirbt. 

18 Die bereinigte Schutzquote betrachtet nur die tatsächlichen Ent-
scheidungen, nicht sonstige Erledigungen von Verfahren (z. B. die 
Ablehnung der Durchführung eines Verfahrens wegen Zuständigkeit 
eines anderen EU-Mitgliedstaats).

Quelle: Bayerischer Flüchtlingsrat 2015
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© Dominik Schmitz

3. 
Kommunale Gestaltungsmöglichkeiten 
der Lebenssituation von Flüchtlingen

Die Aufnahme und Integration von Asylbewerbern und 

geduldeten Flüchtlingen in den Kommunen orientiert sich 

an den gesetzlichen Vorgaben des Bundes und der Länder. 

Die Vorgaben des Aufenthaltsgesetzes, des Asylverfah-

rensgesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes sind 

dabei verpflichtend. Dies gibt den Kommunen nur wenig 

Spielraum für eigene Gestaltung. In der Summe hat dies 

mittlerweile dazu geführt, dass sich die Kommunen auch 

dort, wo sie Spielräume haben, häufig auf ihre Rolle als 

Vollzugsorgan bundes- und länderrechtlicher Vorgaben 

beschränken. Doch diese passive Grundhaltung hat in den 

vergangenen Jahren Risse bekommen. Die wachsende Zahl 

an Flüchtlingen und die Bereitschaft der Bevölkerung, diese 

willkommen zu heißen, sorgt für Bewegung und etliche 

Kommunen haben die Gelegenheit ergriffen, das Potenzial 

der Flüchtlinge als Bereicherung und integrationsfördernd 

wahrzunehmen, wie die dokumentierten Beispiele belegen 

(siehe Kapitel 7).

Im Überblick sieht die Situation in den Kommunen bezüglich 

der Integration von Flüchtlingen in das Gemeinwesen sehr 

unterschiedlich aus, je nach Raumordnungs-, Wirtschafts- 

und Bevölkerungsstruktur und auch Sensibilität werden 

auf kommunaler Seite Maßnahmen ergriffen, um die Inte-

gration der Flüchtlinge voranzutreiben, auch wenn dabei 

teilweise bundesbehördliche Vorgaben unterlaufen werden 

müssen. Zunächst liegt es im Interesse der Kommunen, die 

Verweildauer von Flüchtlingen ohne sicheren Aufenthalts-

status möglichst kurz zu halten, weshalb die kommunalen 

Gebietskörperschaften immer wieder den Bund auffordern, 

die Asylverfahren zu verkürzen. Andererseits versuchen sie 

bei absehbarer Bleibedauer, weil eine Rückführung nicht 

gelingt, aus Kostengründen und aus Gründen des sozialen 

Friedens die Flüchtlinge in das Gemeinwesen zu integrie-

ren, häufig durch Gewährung von 

• Teilnahmemöglichkeiten an Sprachkursen

• Fahrtkostenübernahmen

• Integrationsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt und das 

berufliche Bildungssystem

• Beratungsangeboten für unterschiedliche Lebenssitua-

tionen

• Koordinierung von zivilgesellschaftlichen Unterstüt-

zungsangeboten

Dabei stehen die Kommunen vor dem Problem, dass es 

bislang wenig einheitliche Regelungen gibt, ob und wel-

che Flüchtlinge überhaupt an Integrationsmaßnahmen 

wie Sprachkursen teilnehmen dürfen. Dies bedeutet auch, 

dass die finanzielle Absicherung durch die Kommunen nur 

über ihre freiwilligen Leistungen möglich ist. Zwar können 

sie über europäische Förderprogramme eventuell entspre-

chende Finanzmittel akquirieren, stehen dann aber vor dem 

Problem, die nötigen Kofinanzierungen zu leisten.

Mit Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans  

200719 haben sich der Bund, die Länder und Kommunen 

mit Verbänden, Stiftungen und migrantischen Organisatio-

nen auf integrationspolitische Leitlinien verständigt, die den 

Kommunen für die Integration vor Ort eine entscheidende 

Rolle zuweisen. Vernachlässigt wurden allerdings Klärungen 

bezüglich der Zuständigkeitsteilung auf der kommunalen 

Ebene zwischen Landkreisen und kreisangehörigen Städten 

und Gemeinden sowie den Beeinflussbarkeitsmöglichkeiten 

der Integration vor Ort durch die Kommunen.

Zwar wird im Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes die 

kommunale Selbstverwaltung garantiert, die Kommunen 

selbst gelten staatsrechtlich aber nicht als eigene staatliche 

Ebene neben Bund und Ländern, obwohl sie der zentrale 

Träger der öffentlichen Verwaltung in Deutschland sind. 

Sie sind u. a. verantwortlich für die administrative Bearbei-

tung der Integrations- und Migrationspolitik. Gleichzeitig 

ist die Reichweite ihrer politischen Gestaltungskraft gegen-

über Land und Bund limitiert. Weder bei den pflichtigen 

19 www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BPA/
Bestellservice/2009-02-05-der-nationale-integrationsplan-langfassung.
pdf?__blob=publicationFile&v=5.
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Selbstverwaltungsaufgaben in den Bereichen Erziehung, 

Soziales, Gesundheit, Bauen u. a. noch bei integrationsre-

levanten Bereichen wie vorschulische Betreuungsangebote, 

Sozial- und Familienberatung und Jugendhilfe können die 

Kommunen aufgrund des Subsidiaritätsgrundsatzes selbst-

bestimmt handeln. 

Hohen Gestaltungsspielraum haben sie hingegen im 

Bereich der Daseinsvorsorge und bei der Ausgestaltung 

landes- und bundesgesetzlicher Aufgabenzuweisungen 

und Rahmensetzungen. In der Regel zeigt sich dieser 

Handlungsspielraum bei den freiwilligen Aufgaben der 

Kommunen. Dieser Spielraum hat sich in den letzten 

zehn Jahren dramatisch verengt, da Kommunen über 

immer weniger freie finanzielle Mittel verfügen. Für die 

Integration von Flüchtlingen und Migranten zeigt sich 

dies exemplarisch an der Rollenübernahme einer „Mode-

ratorin der Integration“ durch die Kommunen. Mit der 

Übernahme einer eher vermittelnden als gestaltenden 

Rolle sind die Funktionen der Integrationsbeauftragten 

in den kommunalen Verwaltungen stark beschnitten 

worden. In der Folge überlassen sie das Feld allzu gerne 

den zivilgesellschaftlichen Akteuren, ohne aber für ausrei-

chende Finanzierung sorgen zu können. Gleichzeitig hat 

die Funktionsbeschränkung des Integrationsbeauftragten 

auf eine moderierende Funktion zu einem Machtverlust 

innerhalb der kommunalen Verwaltungen geführt, die 

seinen Gestaltungsspielraum erheblich beschneidet.20

Auch die Unterbringung von Flüchtlingen ist je nach Bun-

desland unterschiedlich gestaltet. Nur zum Teil werden 

Kommunen hier einbezogen, und ihnen wird in höchst 

unterschiedlichem Maße die Last der Kosten für Unter-

bringung und Versorgung von Flüchtlingen auferlegt.21 

Außerdem werden Kommunen nur unzureichend darüber 

informiert, welche im Asylverfahren befindlichen Flücht-

linge auf sie verteilt werden sollen und für wie lange dies 

20 Schader-Stiftung. 2011. Rahmenbedingungen kommunaler 
Integrationspolitik. (Heruntergeladen am 17.02.2015: http://www.
schader-stiftung.de/themen/vielfalt-und-integration/fokus/zuwande-
rung-im-laendlichen-raum/artikel/rahmenbedingungen-kommunaler-
integrationspolitik/).

21 Vgl. Wendel 2014.

so bleiben wird.22 Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass 

Flüchtlinge, die sich noch im Verfahren befinden, deren 

Asylantrag abgelehnt wurde oder die aus anderen Gründen 

eine Duldung erhalten haben, stärker der Kontrolle durch 

Ausländerbehörden und übergeordnete Landesbehörden 

ausgesetzt sind. Der kommunale Gestaltungsspielraum ist 

hier nur eingeschränkt gegeben. Demgegenüber fallen die 

Flüchtlinge mit einer Anerkennung oder einer aus einem 

Abschiebeverbot resultierenden Aufenthaltserlaubnis unter 

die weitgehende Verantwortung der Kommunen. 

Für viele Kommunen gleicht diese Realität einem Vabanque-

Spiel, da die momentan von Bund oder Land übernomme-

nen Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern bei 

weitem nicht ausreichen. So geht z. B. die Stadt Göttingen 

von einem Kostenansatz von 11.000 Euro pro Flüchtling 

und Jahr aus, bei gewährten 6.500 Euro seitens Land und 

Bund wären von der Kommune als freiwillige Leistung 

immer noch 4.500 Euro pro Asylsuchendem aufzubrin-

gen.23 Der verbreitete Sparzwang, untermauert durch 

Sparauflagen der Bundesländer, lässt den Kommunen hier 

aber nur wenig Spielraum, wollen sie nicht bei anderen 

Leistungen massiv kürzen. Andererseits kann aber der 

Sparzwang auch integrative Maßnahmen verstärken. So 

führt die Notwendigkeit des Haushaltens in einigen Fällen 

dazu, dass verstärkt eine kostengünstigere Unterbringung 

in privaten Wohnungen angestrebt wird. 

Als hilfreich wird hingegen gesehen, wenn ein Bundesland 

eine Unterbringungskonzeption beschlossen hat, die Inves-

titionsmittel des Landes nicht mehr nur für Sammelunter-

künfte, sondern auch für einzelne Wohnungen bereitstellt.24 

Dies bietet Kommunen einen Anreiz, dezentrale Unterbrin-

22 „Verantwortlich für die Aufnahme von Asylsuchenden sind die Bun-
desländer. Die Verteilung findet nach dem sogenannten Königsteiner 
Schlüssel statt: Neben der Erhebung von aktuellen Kapazitäten spielt 
das Herkunftsland der Asylsuchenden eine Rolle, denn nicht jede 
Außenstelle des BAMF bearbeitet jedes Herkunftsland. Darüber hinaus 
bestehen aber für jedes Bundesland auch Aufnahmequoten, die 
jährlich nach Steueraufkommen und Bevölkerungszahl neu berechnet 
werden.“ (Yilmaz-Günay/Klinger 2014:35).

23 Vgl. Bielefeld, Britta. 2015. Kosten für die Versorgung von Flücht-
lingen im Landkreis. Aus Göttinger Tageblatt 18.01.2015 (www.
goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Goettingen/Themen/Fluechtlings-
heim-auf-den-Zieten/Kosten-fuer-die-Versorgung-von-Fluechtlingen-
im-Landkreis-Goettingen (letzter Zugriff 16.05.2015).

24 Das Bundesland Brandenburg hat eine solche Konzeption verabschie-
det.
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gungen auszuweiten. Dies würde die überwiegende Zahl 

der Kommunen wohl mittlerweile auch befürworten:

„Alle Gesprächspartner aus Behörden, Haus-

leitungen und sozialer Arbeit stimmten in der 

Einschätzung überein, dass sich eine langfristige 

zentrale Unterbringung von Flüchtlingen in Sam-

melunterkünften, in denen Menschen aus den 

unterschiedlichsten Herkunftsländern und mit 

teilweise gravierenden biografischen Belastungen 

auf engstem Raum nebeneinander leben müssen, 

negativ auf die Betroffenen auswirken. Es sei 

zudem der Wunsch aller Flüchtlinge, selbständig in 

einer eigenen Wohnung leben zu können. Hinge-

wiesen wurde aber zugleich darauf, dass ein hoher 

Beratungs- und Begleitungsaufwand bestehe, der 

auch bei einer dezentralen Unterbringung in Miet-

wohnungen gewährleistet sein müsse.“ 
(Aumüller/Gesemann 2014:135) 

Entscheidungsmöglichkeiten haben Kommunen häufig 

dann, wenn es um die Frage zivilgesellschaftlicher Interven-

tionen in Flüchtlingsunterkünften geht: 

„Sowohl die öffentliche Hand als Träger als auch eine 

freie Trägerschaft von Unterkünften bieten Ansatz-

punkte für kommunalpolitische Interventionen ... 

MandatsträgerInnen können darauf achten, dass 

insbesondere ehrenamtliche MitarbeiterInnen von 

Beratungs-, Unterstützungs- und Begleitangeboten 

Zugang zu den Sammelunterkünften erhalten“ 
(Yilmaz-Güney/Klinger 2014:38).

Hinsichtlich der Integration von Flüchtlingen in den Arbeits-

markt unterliegen Maßnahmen den Vorgaben arbeitsmarkt-

licher Regelungen, die zum Beispiel einen nur nachrangigen 

Zugang zum Arbeitsmarkt erlauben. Zudem unterliegen 

Arbeitserlaubnisse der Zustimmung der jeweiligen Auslän-

derbehörden, was zu langen Antragsverfahren und zu oft 

gravierenden Einschränkungen führt. Die Unterstützung 

bei der Arbeitsplatzsuche von Flüchtlingen, bei denen 

die Voraussetzungen vorliegen, wird vom Kostenkalkül 

vorangetrieben.25 Das Gegenbeispiel ist hier die Situation in 

Bayern. Alle Kosten für Flüchtlinge im Verfahren oder mit 

Duldungsstatus werden vom Land übernommen, zugleich 

bestimmt primär das Land (durch die Bezirksregierungen) 

die Flüchtlingsunterbringung. Dieser Top-Down Ansatz, 

der kommunale Eigeninitiativen, auch wenn sie kostenein-

sparend sind, be- und verhindert, führt mitunter zu einem 

Mangel an Initiative der Kommunen im Bereich der Integra-

tion, wie z. B. der Unterstützung bei Arbeitsplatzsuche oder 

Wohnsitznahme. 

Die eingeschränkte Gestaltungsmacht der Kommune wird 

deutlich an der besonderen Rolle der Ausländerbehörden. 

Obwohl eine kommunale Behörde, operieren die Auslän-

derbehörden in enger Anbindung an die Innenministerien 

der Länder. Dies kann zu der paradoxen Situation führen, 

dass die Kommune sich ein an Integration oder Willkom-

menskultur ausgerichtetes Leitbild gibt, die Ausländer-

behörde jedoch weiterhin äußerst restriktiv gegenüber 

Asylsuchenden und Menschen mit ungesichertem Status 

verfährt. Darüber hinaus ist gerade der Status von Flüchtlin-

gen und Geduldeten strikt rechtlich geregelt, und gestattet 

eine behördliche Ausübung des Ermessens nur in engem 

Rahmen. 

So hat die letzte Reform des Aufenthaltsgesetzes zwar die 

ausufernde Zahl an Aufenthaltstiteln auf zwei begrenzt 

(Aufenthaltserlaubnis und Niederlassungserlaubnis), nicht 

jedoch die Paragrafen, die zu beachten sind, wenn eine 

Erlaubnis erteilt werden soll, und in denen auch die jewei-

ligen Rechte, Pflichten und Ansprüche der Titelinhaber 

unterschiedlich geregelt sind.26 

Beim Asylverfahren haben Kommunen keine Möglichkeiten 

mitzugestalten, da dies ausschließlich dem BAMF obliegt. 

Auch auf die Einrichtung von Erstaufnahmestellen oder 

Abschiebegefängnissen  haben Kommunen keinen Einfluss. 

25 Schader-Stiftung. 2011. Rahmenbedingungen kommunaler Integrati-
onspolitik. (Heruntergeladen am 17.02.2015: www.schader-stiftung.
de/themen/vielfalt-und-integration/fokus/zuwanderung-im-laendlichen-
raum/artikel/rahmenbedingungen-kommunaler-integrationspolitik/).

26 Vgl. Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. (Hrsg.). 2014. Leitfaden Arbeits-
erlaubnisrecht für Flüchtlinge und MigrantInnen. 5. Aktualisierte 
Auflage. Hildesheim.
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Dies entscheidet ausschließlich das Innenministerium des 

jeweiligen Bundeslandes.27 

Bei irregulärer Zuwanderung bleibt die Einflussmöglichkeit 

auf lokaler Ebene ausgesprochen begrenzt, da sozial- und 

ordnungspolitische Ansätze in Reinform aufeinander 

treffen. Gerade hier haben Kommunen jedoch zum 

Teil außerordentliche Initiativen gezeigt, um Personen 

ohne Aufenthaltstitel den Zugang zur Gesundheitsver-

sorgung, zum Schulbesuch oder zur Wahrnehmung 

ihrer Arbeitnehmerrechte zu gewähren. So ist z. B. die 

Gesundheitsversorgung von Personen ohne Papiere häufig 

von zivilgesellschaftlichen Initiativen getragen. In vielen 

Kommunen, zum Beispiel in München, besteht aber die 

Vereinbarung, dass Kontrollen, die den Zugang zu diesen 

Einrichtungen erschweren, unterlassen bleiben. Auch wird 

die Meldepflicht von öffentlichen Bediensteten in der Regel 

so ausgelegt, dass eine Meldung (z. B. von Schulkindern, 

die keine Aufenthaltspapiere haben) unterbleibt. 

Es bleibt festzuhalten, dass Kommunen trotz der verpflich-

tenden Vorgaben des Bundes und der Länder durchaus 

Gestaltungsmöglichkeiten bei der Aufnahme und Inte-

gration von Asylbewerbern und geduldeten Flüchtlingen 

haben. Dies gilt etwa im Bereich der Daseinsvorsorge, bei 

der Unterbringung oder beim Zugang zu Gesundheits- und 

Bildungseinrichtungen. 

27 „Kommunen, auf deren Gebiet sich ein Abschiebegefängnis befindet, 
haben keine direkten Einflussmöglichkeiten. Allerdings gestattet der 
§ 62a AufenthG nicht nur AnwältInnen, Familienangehörigen und 
Konsularbehörden den Kontakt, sondern auch MitarbeiterInnen von 
Hilfs- und Unterstützungsorganisationen, denen auf Wunsch von 
Abschiebegefangenen Besuchsrecht eingeräumt werden soll.“ (Yilmaz-
Günay/Klinger 2014:33).
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4. Kommunale Entwicklungspolitik

Aufgrund ihrer föderalen Verfassung existieren in der Bun-

desrepublik Deutschland verschiedene Kompetenzebenen 

zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Während der 

Bund und die Länder als eigenständige Akteure auf staatli-

cher Ebene auftreten, die untereinander Verträge abschlie-

ßen, tauchen die Kommunen als eigenständige staatliche 

Akteure nicht auf. Dies hat dazu geführt, dass Kommunen 

in der entwicklungspolitischen Diskussion als Akteur erst 

relativ spät Profil gewinnen konnten. Zwar gab es schon 

seit den 1960er-Jahren bescheidene Ansätze einer kom-

munalen Entwicklungspolitik – etwa Städtepartnerschaften 

oder Hilfsleistungen bei Krisen und Katastrophen – das 

Gros der Maßnahmen wird aber vom Bund und von den 

Ländern durchgeführt.28

Als Ende der 1980er-Jahre die Globalisierung als ein 

wichtiges strukturbildendes Moment der globalen Ent-

wicklung mehr und mehr ins Bewusstsein der entwick-

lungspolitischen Akteure rückte, wurden auch Kommunen 

bzw. lokale Bevölkerungen als wichtige Adressaten und 

Akteure entwicklungspolitischen Handelns wahrgenom-

men. Spätestens mit den Beschlüssen der Konferenz in 

Rio de Janeiro 1992 und der in ihrer Abschlusserklärung 

hervorgehobenen Bedeutung lokaler Regierungen und 

kommunaler Verwaltungen für die Etablierung und 

Umsetzung eines Leitbildes für nachhaltige Entwicklung 

wurden Kommunen zu einem stärker wahrgenommenen 

Akteur in der Entwicklungspolitik.29

Ihre Stärke beziehen sie insbesondere aus einer Reihe von 

Potenzialen für entwicklungspolitisches Handeln, die origi-

när mit ihrer Funktion der Daseinsvorsorge verknüpft sind. 

28 Gründe für diese Situation fanden sich in der in der Bundesverfassung 
niedergelegten Kompetenzabgrenzung zwischen Zentralstaat und 
Gliedstaat. Grundsätzlich wurde hier von der Kompetenzvermutung 
zugunsten der Länder ausgegangen, sofern das Grundgesetz selbst 
keine andere Regelung trifft. Dies war im Bereich der „Auswärtigen 
Beziehungen“ allerdings der Fall. Im Artikel 32 des Grundgesetzes 
wird eine Zuständigkeit zugunsten des Bundes bei der Regelung 
politischer Beziehungen in der Form unmittelbarer Willenserklärungen 
jeglicher Art an dritte Staaten festgelegt. Eingeschränkt wird diese 
Festlegung in den Fällen, wenn sein Handeln auch die Bundesländer 
miteinbezieht.

29 Erneuert und ausgeweitet wurde die Bedeutung kommunalen Enga-
gements für entwicklungspolitisches Handeln im neuen Jahrtausend 
im Beschluss der Ministerpräsidenten der Länder von 2008, der 16. 
Vertragsstaatenkonferenz der Klimakonvention (COP 16) 2010 in Can-
cún und auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Nachhaltige 
Entwicklung (Rio+20) 2012 in Rio de Janeiro.

Kommunen sind näher am Bürger als alle anderen öffentli-

chen Ebenen. Sie verfügen über umfangreiches Fachwissen 

und Erfahrungen in der Daseinsvorsorge, der Sozialplanung 

bis hin zur Stadtentwicklung und ihr enormes Praxiswissen 

im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung ermöglicht 

ihnen relativ rasch, pragmatische fach- und themenüber-

greifende Lösungsstrategien zu entwickeln und zu imple-

mentieren. Außerdem vergeben die Kommunen rund 50 

Prozent aller öffentlichen Aufträge, woraus ein enormes 

Potenzial für die Umsetzung entwicklungspolitischer Leitli-

nien für eine gerechtere Welt auf lokaler Ebene resultiert30  

Die kommunalen Aktivitäten erstrecken sich auf Hand-

lungsfelder im In- und Ausland:

In der Auslandsarbeit konzentrieren sich Kommunen auf 

Partnerschaften mit Gebietskörperschaften und versuchen 

über den Austausch von Verwaltungsfachangestellten zu 

einer Verbesserung von kommunalen Dienstleistungen 

beizutragen. Im Rahmen von Partnerschaften unterstützen 

Kommunen auch das zivilgesellschaftliche Engagement. 

Ihre Rolle wird zudem durch die Vertretung in nationalen 

und internationalen Netzwerken wie dem Weltverband der 

Kommunen oder dem Dachverband der Gemeinden und 

Regionen Europas gestärkt.

In der Inlandsarbeit sind Kommunen Akteure entwick-

lungspolitischer Informations- und Bildungsarbeit, können 

den Fairen Handel und das öffentliche Beschaffungswe-

sen gestalten, haben sich seit Rio 1992 für eine global 

30 Zum Fairen Beschaffungswesen und Fairen Handel in Kommunen 
siehe auch: www.service-eine-welt.de/images/text_material-3531.img 
sowie www.service-eine-welt.de/images/text_material-4416.img .
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verantwortlichen und nachhaltigen Entwicklung ausgespro-

chen und fordern und fördern das entwicklungspolitische 

Engagement verschiedener Akteure auf Gemeindeebene. 

In diesem Zusammenhang ist die Wahrnehmung der 

Bedeutung der migrantischen Organisationen und ihrer 

Communities als Träger entwicklungspolitischen Engage-

ments relativ neu:

„Durch die Einbeziehung von Migrantinnen und 

Migranten sowie deren Organisationen in die 

Eine-Welt-Arbeit profitiert die Kommune nicht 

allein vom interkulturellen Know-how und den 

internationalen Kontakten der Migranten. Eine 

solche Einbeziehung der entsprechenden Personen 

und Gruppen vor Ort kann sich auch positiv auf 

die Integration dieser Mitbürger in die Gemeinde 

und das Zusammenleben innerhalb der Gemeinde 

auswirken. Darüber hinaus kann die Einbeziehung 

der Migranten auch einen Mehrwert für internati-

onale Aktivitäten und das internationale Profil der 

Kommunen erbringen.“ 
(Fröhlich/Lämmlin 2009:15) 

Das von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 

in Jahren 2007 bis 2009 durchgeführte dreijährige Pilot-

projekt „Migration und Entwicklung auf lokaler Ebene 

– Zusammenarbeit mit der Diaspora“ hat für die Möglich-

keiten und Praktiken der Einbeziehung von Migranten in 

das entwicklungspolitische Engagement der Kommunen 

wichtige Ergebnisse erbracht. Seitdem werden die Ange-

bote zur Vernetzung von Kommunen, migrantischen Orga-

nisationen und anderen Eine-Welt-Akteuren kontinuierlich 

ausgebaut.31   Auch die Akteure der Eine-Welt-Nichtregie-

rungsorganisationen haben in den vergangenen Jahren die 

Einbeziehung von Migranten und ihre Selbstorganisationen 

31 Ergänzend hierzu unterstützt die Servicestelle Kommunen in der 
Einen Welt (SKEW) das Eine Welt Engagement der Kommunen durch 
Beratung, Netzwerkbildung, Tagungen, Workshops und Veröffent-
lichungen. (vgl. die Dialog Global- und Material-Schriftenreihen 
der Servicestelle  unter www.service-eine-welt.de/publikationen/
publikationen-start.html).

verstärkt.32 So wurde das Thema Migration, das bislang 

fast ausschließlich unter einem integrationspolitischen 

Gesichtspunkt diskutiert worden ist, langsam als ein Feld 

der (kommunalen) Entwicklungspolitik entdeckt. 

32 So gibt es im Eine Welt-PromotorInnenprogramm eigens Fachpro-
motorInnen und RegionalpromotorInnen für das Thema Migration 
und Entwicklung. Träger des Programms ist ein Konsortium aus 
der Arbeitsgemeinschaft der Eine-Welt-Landesnetzwerke (agl), der 
Stiftung Nord-Süd-Brücken und dem Verband Entwicklungspolitik und 
Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO). 
Gefördert wird es von der Engagement Global im Auftrag des BMZ 
gemeinsam mit den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.
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5. 
Flüchtlinge als Akteure 
entwicklungspolitischen Handelns

Lange Zeit war der Migrationsdiskurs in Deutschland über-

formt von Debatten zur Frage der Gastarbeiterintegration, 

des interkulturellen Dialogs und der Etablierung einer 

Willkommenskultur zur Beförderung und Unterstützung 

von Zuwanderung. Flüchtlinge bzw. Asylbewerber oder 

sich hier irregulär aufhaltende Menschen wurden in diesen 

Diskursen nur am Rande miteinbezogen, blieben aber eine 

Kategorie für sich, die eine Sonderbehandlung erforderte. 

Hierauf haben sich in den letzten fünf Jahren mehrere 

von Flüchtlingen und Menschen mit unsicherem Status 

gegründete Organisationen bezogen und das Asylsystem 

der deutschen Regierung massiv kritisiert und skandalisiert. 

Mit unterschiedlichen Aktionsformen, so z. B. während der 

halbjährlich stattfindenden Innenministerkonferenzen von 

Bund und Ländern, mit Karawanen gegen die Residenz-

pflicht, mit Demonstrationen und Hungerstreiks gegen 

die Lebensbedingungen in den Asyllagern, mit Petitionen 

gegen Abschiebungen und vielfältigen politischen Aufklä-

rungsveranstaltungen zum Thema Flucht und Vertreibung, 

haben die Akteure immer wieder auch auf den Zusammen-

hang zwischen ihrer Flucht und den Lebensbedingungen 

in ihren Herkunftsländern aufmerksam gemacht und ihr 

Menschenrecht eingefordert, dort leben zu können, wo 

sie sich mit ihren Potenzialen entfalten können. Zugleich 

wurden der Europäischen Union und auch Deutschland 

eine Mitverantwortung an der Situation in den Herkunfts-

ländern zugewiesen, die unmittelbar aus ihren wirtschaft-

lichen, entwicklungspolitischen, sicherheitspolitischen und 

militärischen Aktivitäten resultieren.33

„Wir sind hier, weil ihr unsere Gesellschaften und 

Länder zerstört“34, lautet dementsprechend der Slogan 

der Flüchtlingsorganisationen Karawane und The Voice in 

Deutschland. 

Gleichzeitig sind die Voraussetzungen für Flüchtlinge, sich 

in Deutschland zu engagieren oder als politisches Subjekt 

wahrgenommen zu werden, bisher noch selten gegeben. 

Ein Mitglied des Ausländerbeirats München, das selbst über 

Fluchterfahrung verfügt, schilderte in einem Gespräch seine 

33 Vgl. z. B. jüngst Bade, Klaus: Fluchtursachen und Systemfragen. In 
Migazin: www.migazin.de/2015/07/21/bades-meinung-fluchtursachen-
und-systemfragen/.

34 Vgl. www.boell.de/de/2015/04/07/wir-sind-hier-weil-ihr-unsere-
laender-zerstoert.

Situation als ehemals politisch aktiver Flüchtling, der – sei-

ner Ansicht nach wegen eben diesem Engagements – aus 

München in die Kleinstadt Landsberg verlegt wurde. Die 

aus seiner Sicht einschränkenden Faktoren für ein Engage-

ment von Flüchtlingen seien die lokalen Gegebenheiten in 

der Stadt bzw. auf dem Land, die Ressourcenschwäche von 

Vereinigungen, die Probleme bei der Vernetzung bzw. Ver-

breitung von Informationen und eine Sicht auf Flüchtlinge, 

die geprägt ist von Hilfsbedürftigkeit, während Flüchtlinge 

sich selbst in der Regel nicht als Hilfeempfänger betrachten. 

Paternalismus sei der Grund von Selbsthilfeorganisationen 

von Flüchtlingen, wobei deren Kampf um eigene Rechte 

noch deutlich vor der Unterstützung von Menschen in der 

Heimat stehe. 

Dies ist ein wichtiger Punkt in der Diskussion mit Flücht-

lingen über ihre Anknüpfungsmöglichkeiten zum Bereich 

Entwicklungspolitik und wirft die Frage auf, ob es zunächst 

weniger um Entwicklung geht als vielmehr um das zentrale 

Thema Empowerment von Flüchtlingen und ihren Zugang 

zu Ressourcen. Als absolut zentral wäre somit die Ausein-

andersetzung mit ausgrenzenden Vorschriften, Gesetzen 

und Praktiken zu sehen. Zu den Praktiken zählen sowohl 

die Verfahrensweise der Behörden gegenüber Flüchtlingen, 

als auch die Sichtweisen der Bevölkerung auf Flüchtlinge. 

Damit lässt sich beim Thema Flüchtlinge eine gewisse 

Selbstbezüglichkeit feststellen: Ein stärkeres Engagement 

von Flüchtlingen hat zunächst eine Stärkung der Flüchtlinge 

und eine Veränderung der Wahrnehmung von Flüchtlingen 

als Voraussetzung. Das lässt sich direkt auf die Situation 

von Flüchtlingen im Aufnahmeland Deutschland zurück-

führen. Zum einen sind Asylsuchende für mehrere Jahre mit 
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dem Kampf um Anerkennung und Aufenthalt beschäftigt. 

Hinzu kommen verschiedene ausgrenzende Rahmenbedin-

gungen: neben Hürden im Bereich Arbeitsaufnahme insbe-

sondere die Unterbringung in Flüchtlingsheimen, teilweise 

fern der Städte und Kommunen, das dürftige, für viele 

Flüchtlinge nicht erreichbare Angebot an Deutschkursen, 

die Isolation und die Hemmnung aller eigenen Aktivitäten. 

Zum anderen ist ein Bild des Flüchtlings vorherrschend, in 

dem Flüchtlinge als passive Hilfeempfänger und Gegen-

stand der Unterbringung dargestellt werden, nicht als aktiv 

Gestaltende. Dieses öffentliche Bild von Flüchtlingen fördert 

nicht nur Paternalismus im Verhältnis von Einheimischen zu 

Flüchtlingen, sondern geht auch an den Bedürfnissen der 

Flüchtlinge vorbei. 

5 .1  Flüchtlinge als unsichtbare 
Akteure

Flüchtlinge als Akteure sind in der deutschen Öffentlichkeit 

wenig präsent. Dies gilt für den Bereich Entwicklungspolitik 

im Speziellen, aber auch allgemein in ihrer Wahrnehmung 

als Individuen. Dass sie durchaus auch als Akteure auftre-

ten, entzieht sich meist der öffentlichen Wahrnehmung. 

Obwohl es für das Engagement von Flüchtlingen sehr wohl 

gute Beispiele gibt, wie bei einem längeren Gespräch mit 

Vertretern der Roma dargelegt wurde:

In Deutschland lebende Roma haben, nachdem ihnen 

bekannt geworden war, dass Roma, die im Frühsommer 

2014 von der Flut in Bosnien und Herzegowina betroffen 

waren, dort keine staatliche Unterstützung bekamen, 

selbst eine Aktion gestartet. Sie sammelten Spenden, Geld, 

Kleidung, Lebensmittel, und Medikamente, beluden damit 

einige Lieferwagen und fuhren nach Bosnien und auch 

in eine Ortschaft in Serbien, um den Menschen dort zu 

helfen. Zu keinem Zeitpunkt haben sie daran gedacht, die 

Kommune, in der sie hier leben oder die entsprechenden 

kommunalen Vertretungen um Unterstützung zu bitten. 

Das Verhalten der Kommunen ihnen gegenüber erleben 

sie überwiegend als ausgrenzend, weshalb sie auch nicht 

erwarten, in einem Krisen- oder Katastrophenfall wie der 

Überschwemmung in Bosnien und Herzegowina oder 

Serbien von dieser Seite Unterstützung zu erhalten. Ande-

rerseits käme es den Kommunen auch nicht unbedingt in 

den Sinn, bei geplanten Hilfsaktionen in anderen Ländern, 

sei es aufgrund von Katastrophen oder anderen Umstän-

den, zunächst Informationen bei den aus den Gebieten 

kommenden und in der Kommune lebenden Flüchtlingen 

und Migranten einzuholen, um mit ihnen gemeinsam zu 

überlegen, was zu tun ist.

© Dominik Schmitz

Im Bereich der Bildungs- und Kulturarbeit ist der bundes-

weite Zusammenschluss Jugendliche ohne Grenzen (JOG) zu 

nennen. Dabei handelt es sich um eine Initiative von jungen 

Flüchtlingen, Menschen mit Migrationshintergrund und 

engagierten Bürgern. Durch Ausstellungen und Konferen-

zen, Kampagnen und Theaterprojekten, Aktionen wie der 

Vergabe des „Initiativpreises des Jahres“ und anderen For-

maten informiert JOG eine breite Öffentlichkeit über Flucht-

themen und gibt Flüchtlingen gleichzeitig eine Stimme.35

Ein weiteres Beispiel für die Aktivität von Flüchtlingen ist 

der lose Zusammenschluss kurdischer Studierender aus 

dem Irak, die über eine Facebook-Gruppe organisiert sind, 

und den Nordirak bei der Aufnahme und Versorgung von 

Flüchtlingen unterstützen. Einige Studierenden verbrachten 

2014 einen Teil ihrer Semesterferien im Nordirak mit der 

Ausgabe von Essen oder Medikamenten an Flüchtlinge, 

bevor sie nach Deutschland zurückkehrten, um ihr Studium 

weiterzuführen. Ähnliche Beispiele sind Aktivitäten von 

Flüchtlingen, die Menschen in ihren Herkunftsländern (z. 

B. Somalia, Eritrea, Afghanistan oder Syrien) oder in den 

Erstfluchtregionen auch nach ihrer Abwanderung zu unter-

stützen versuchen. Sie machen dies in der Regel, ohne dass 

35 Vgl. http://jogspace.net/.
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Kommunen oder mit Integrationsmaßnahmen befasste 

zivilgesellschaftliche Akteure darüber informiert sind. 

Dieses Phänomen des unsichtbaren Handelns galt auch 

schon für die Diaspora-Gruppen.36 Fanizadeh (2014) führt 

dies darauf zurück, dass Diaspora-Gruppen angesichts des 

herrschenden Integrationsdiskurses bemüht sein könnten, 

ihr entwicklungspolitisches Handeln nicht öffentlich wer-

den zu lassen. Sie befürchten nämlich, von der Mehrheits-

gesellschaft dann als „desintegriert“ wahrgenommen zu 

werden, wenn sie sich zu deutlich um ihr Herkunftsland 

bemühen. Verstärkend kommt hinzu, dass ihnen zugleich 

unterstellt wird, eine Parallelgesellschaft bilden zu wollen. 

Dies widerspricht zwar der aktuellen Migrationsforschung, 

die von transnationalen Räumen und Perspektiven ausgeht, 

in denen Migranten agieren. Aber die Integrationsdebatte 

überlagert diesen Ansatz, da in ihr ein Bild dominiert, das 

Menschen als Wesen bestimmt, die 

„ … von einem Ort aufbrechen, um an einem 

anderen anzukommen und dort früher oder später 

angepasst zu leben.“ 
(Strasser 2010: 330)

5 .2  Felder entwicklungspolitischen 
Engagements von Flüchtlingen 

Das entwicklungspolitische Engagement von Migranten 

kann grob in vier Felder unterteilt werden: Neben expli-

ziten Entwicklungsprojekten in Herkunftsländern sind dies 

die entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Deutschland, 

dann Rücküberweisungen und Investitionen im Herkunfts-

land sowie die Rückkehr und rückkehrvorbereitende 

Projekte und Aktivitäten. Grundsätzlich sind dies auch die 

Felder, in denen Flüchtlinge aktiv sind oder sein könnten, 

eingeschränkt insbesondere durch die ausländerrechtlich 

festgelegten Restriktionen. Auch unter prekären Verhält-

nissen der Aufenthaltsgestattung oder Duldung bemühen 

sich Flüchtlinge, ihre Verwandten im Herkunftsland oder 

in Zwischenfluchtländern materiell zu unterstützen, sei es 

durch Geldüberweisungen oder Bemühungen, ihnen auf 

der Weiterflucht behilflich zu sein. 

36 Vgl. Waldrauch/Sohler 2004.

5 .2 .1  Entwicklungsprojekte

Ausdrücklich entwicklungspolitische Aktivitäten haben zur 

Voraussetzung, dass Flüchtlinge über den Zugang zu hin-

reichend Kapital verfügen und die politischen Verhältnisse 

im Herkunftsland es zulassen, dass Flüchtlinge entwick-

lungspolitisch aktiv werden. Auch wenn diese Bedingungen 

gegeben sind,  zeigten die Recherchen im Rahmen dieses 

Gutachtens, dass Aktivitäten im engeren entwicklungspoli-

tischen Sinne, also Unterstützung von Strukturmaßnahmen 

an spezifischen Orten des Herkunftslands, beispielhaft 

seien hier Bau und Unterhalt von Schulen, Krankenstatio-

nen oder Trinkwasserbrunnen genannt, in vielen Fällen im 

Kontext von Projekten oder Initiativen stattfinden, die von 

Flüchtlingen bzw. Migranten sowie Deutschen gemeinsam 

betrieben werden. Erst nach langem Voraufenthalt haben 

migrantische Akteure  auch das nötige Know-how, um die 

für solche Projekte notwendigen finanziellen Mittel auch 

selbstständig einwerben oder bei Zuschussgebern beantra-

gen zu können. Eine Voraussetzung für die Beantragung 

von Mitteln ist etwa die Gründung eines Vereins. 

5 .2 .2  Entwicklungspolitische Bildungsarbeit

In der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit sind Flücht-

linge und das Thema Flucht zwar präsent, jedoch könnte 

gerade in diesem Bereich besonders auf kommunaler Ebene 

das Engagement von Flüchtlingen deutlich verstärkt bzw. 

stärker unterstützt werden. In sehr vielen Fällen sind es 

Vertreter deutscher Menschenrechts- und Entwicklungsor-

ganisationen oder Wissenschaftler, die über Fluchtursachen 

referieren oder zur Situation in spezifischen Herkunfts- und 

Transitländern an die Öffentlichkeit treten. Bisweilen wer-

den Flüchtlinge aus den betroffenen Regionen zu Diskussi-

onen hinzugezogen. Ihre Rolle ist meist aber nicht die von 

Experten, sondern eher die der Augenzeugen. Zudem ist 

das Interesse der Öffentlichkeit an Flucht und Fluchtursa-

chen häufig nur temporäre und  fokussiert auf spezifische 

Herkunftsregionen (wie aktuell z. B. Syrien), Transitorte (z. 

B. Ceuta und Melilla) oder spezielle Ereignisse wie etwa 

die Seenotrettung zwischen der nordafrikanischen Küste 

und Lampedusa. Für andere Themen oder Orte finden sich 

häufig nur wenige Interessierte und Veranstaltungen sind 

rar. Themen zur Situation von Flüchtlingen in Deutschland 
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werden entweder nur für ein spezifisches Fachpublikum 

angeboten oder nur von diesem wahrgenommen. 

© Dominik Schmitz

Allerdings gibt es mehrere Beispiele, die, bislang ohne deut-

liche kommunale Anbindung, diese allgemeine Tendenz 

durchbrechen. Sie thematisieren nicht nur die Situation von 

Flüchtlingen in Herkunfts- und Aufnahmeland, sondern 

stellen auch globale Zusammenhänge her. Punktuell füh-

ren sie zudem entwicklungspolitische Aktivitäten durch. Im 

Folgenden werden drei Beispiele vorgestellt: 

Afrique-Europe-Interact
Der Zusammenschluss Afrique-Europe-Interact wurde im 

Winter 2009/2010 im Vorfeld des Weltsozialforums in 

Dakar gegründet. Aktivisten aus Deutschland, darunter 

auch Migranten und Flüchtlinge, haben das Netzwerk 

gemeinsam mit westafrikanischen Organisationen in 

Bamako gegründet. Die Initialaktion des Netzwerkes war 

eine gemeinsame Karawane westafrikanischer und euro-

päischer Aktivisten von Bamako nach Dakar zum Sozial-

forum. In mehreren Etappen, an denen Demonstrationen, 

Diskussionen oder Veranstaltungen durchgeführt wurden, 

bewegte sich die Karawane auf Dakar zu. Das Netzwerk 

vereint entwicklungspolitische mit migrationspolitischen 

und fluchtspezifischen Themen.  So werden etwa pre-

käre Arbeitsbedingungen,  Effekte von Landgrabbing auf 

kleinbäuerliche Landwirtschaft oder die negativen Auswir-

kungen von Großprojekten auf die Bevölkerung in den Her-

kunftsländern, wie etwa der Situation von Abgeschobenen 

in Mali oder Togo, mit den Auswirkungen europäischer 

Migrationspolitik in Zusammenhang gebracht. Neben 

der Unterstützung von Organisationen in verschiedenen 

westafrikanischen Staaten organisiert das Netzwerk auch 

Vorträge und Veranstaltungen mit afrikanischen Akteuren, 

Publikationen von Flüchtlingen und führt kleinere Ent-

wicklungsprojekte in Afrika durch. Im Netzwerk nehmen 

insbesondere Flüchtlinge selbst eine herausgehobene 

Stellung ein. Sie sind als Referenten zu ganz verschiedenen 

Themen tätig und füllen damit eine Rolle aus, die weit über 

bloße Augenzeugenschaft hinausgeht.37 Das Netzwerk, 

das auch Mitglieder in den Niederlanden oder Österreich 

hat, ist nicht kommunal angebunden, auch wenn es durch 

einzelne Mitglieder oder kleine Gruppen in verschiedenen 

Kommunen vertreten ist.  

Roma Center Göttingen e . V .
Das Roma-Center Göttingen e. V. ist eine selbstorgani-

sierte Nichtregierungsorganisation von Roma für Roma. 

Ihr erklärtes Ziel ist es, Roma, die im Gefolge des Krieges 

in Ex-Jugoslawien und des Nato-Einsatzes im Kosovo 

nach Deutschland geflüchtet sind, ein Aufenthaltsrecht 

in Deutschland zu erstreiten. Sie kämpfen dafür, dass die 

Roma einen gesicherten Aufenthaltsstatus bekommen und 

so die Möglichkeiten haben, Arbeit zu suchen und ihren 

Lebensunterhalt zu bestreiten. Eine Hauptaktivität der 

Roma-Selbstorganisation ist es deshalb, bei Politikern in 

Kommunen, Landkreisen, Bundesländern und auf Bundes-

ebene den Verbleib der Roma einzufordern. Roma Center 

Göttingen e. V. ist deshalb auch Mitglied in mehreren bun-

desweiten Netzwerken wie dem Roma Bundesverband, Alle 

Bleiben oder No Border und beteiligt sich an deren Akti-

onen. Gleichzeitig bemüht sich der Verein zu den Roma, 

die von den Behörden abgeschoben worden sind, Kontakt 

aufzunehmen und sie zu unterstützen. Regelmäßig fahren 

deshalb Vereinsmitglieder nach Serbien, Mazedonien und 

in den Kosovo und besuchen die dorthin Zurückgeführten. 

Sie dokumentieren deren Lebenssituation und nutzen dies 

für ihre Lobby-Arbeit. Mehrmals haben sie auch Reisegrup-

pen aus Politikern und deutschen Verwaltungsmitarbei-

tern mitorganisiert und begleitet, um ihnen die Lage der 

Abgeschobenen in den als sicher deklarierten Ländern zu 

zeigen.38 

37 Vgl. http://afrique-europe-interact.net/38-0-Unser-Netzwerk.html.
38 Siehe z. B. Dünnwald & Emini 2012.
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The VOICE
Die Plattform The VOICE ist eine dezentrale Vernetzung 

von politisch aktiven, meist aus Afrika stammenden Flücht-

lingen, die in ihren Aktivitäten auf die Situation von Flücht-

lingen in Deutschland fokussiert ist. Lokale Schwerpunkte 

sind unter anderem Jena und Schwäbisch Gmünd. Wichtige 

Themen für The VOICE sind die Isolation von Flüchtlingen 

in abgelegenen Unterkünften, rassistische Übergriffe, dis-

kriminierendes Behördenhandeln und ausgrenzende Aufla-

gen. In zahlreichen Verfahren haben The Voice Aktivisten 

gerade die Residenzpflicht angegriffen. The VOICE ist somit 

eine Menschenrechtsorganisation, die sich gegen diskri-

minierende Flüchtlingsgesetze und Vorschriften wendet, 

gegen Rassismus im Alltag und in Behörden. Ähnlich wie 

The VOICE haben sich in den letzten Jahren zahlreiche, teils 

lokale und zum Teil nur temporär bestehende Bündnisse 

von Flüchtlingen gegründet, die sich für mehr Rechte, eine 

bessere Behandlung und mehr Sichtbarkeit von Flüchtlingen 

einsetzen. Häufig kulminierten oder konzentrierten sich 

diese Proteste auf einen Ort, wie die Rindermarkt-Proteste 

in München, die Flüchtlingsproteste auf dem Oranienplatz 

in Berlin oder „Lampedusa“ in Hamburg. Auch wenn die 

Proteste in vielen Fällen keine direkten Erfolge zeitigten,  

sind sie über die oft umfassende Berichterstattung wichtige 

Transporteure für Flüchtlingsinteressen, führen zum Teil 

mittelfristig zu Korrekturen in der Flüchtlingspolitik und 

zeichnen ein Bild von Flüchtlingen, das deren aktive Rolle 

in den Vordergrund stellt. Hier böten sich auf kommunaler 

Ebene Möglichkeiten, mit Flüchtlingen in Kontakt zu treten 

und die Flüchtlingsthematik auch in die entwicklungspoliti-

sche Bildungsarbeit zu integrieren. 

5 .2 .3  Rücküberweisungen

Als Rücküberweisungen oder remittances gelten insbeson-

dere Finanztransfers von Migranten und Migrantinnen aus 

den Aufnahmestaaten in Herkunftsländer.39 Anfang der 

2000er-Jahre wurde die Politik durch Berichte der Weltbank 

auf diese erheblichen Finanzflüsse aufmerksam, die seitdem 

kontinuierlich das Finanzvolumen offizieller Entwicklungs-

hilfe in weniger entwickelte Staaten überschreiten.40 Diese 

Rücküberweisungen bilden neben migrantischen Entwick-

lungsprojekten das Rückgrat der von Migranten betriebenen 

Entwicklungspolitik. Da es sich um private Gelder handelt, 

die obendrein oft jenseits offizieller Banktranfers überwie-

sen werden, ist der Zugriff auf diese Mittel durch staatliche 

Organe in Aufnahme- oder Herkunftsland beschränkt. 

Einige wenige Projekte zielen darauf, Migranten bei der 

Verwendung der Gelder zu beraten oder den Geldtransfer 

über offizielle Kanäle attraktiver zu machen, um dadurch die 

Banken in Ländern des Globalen Südens und deren Fähig-

keit zur Kreditvergabe zu stärken. Teils wurde kritisiert, dass 

die Verwendung der Gelder oftmals dem Konsum diene 

und keine entwicklungsrelevanten Effekte hervorriefen. 

Heute ist das Wissen um Rücküberweisungen allerdings 

differenzierter. In vielen Fällen ist auch die konsumtive Ver-

wendung von Überweisungen aus dem Ausland nicht nur 

dem Wohlergehen der empfangenden Familien zuträglich: 

Gelder, die zum Beispiel für den Schulbesuch der Kinder, 

für den Hausbau oder die Gesundheitsversorgung aufge-

wendet werden, verbessern entscheidend die Situation für 

die Familien im Herkunftsland und stimulieren obendrein 

die Wirtschaft und die strukturelle Versorgung der Region. 

Selbst Gelder, die direkt in den Kauf von Lebensmitteln 

fließen, dienen in vielen Regionen der Armutsbekämp-

fung und stärken die Resilienz gegenüber Dürreperioden 

und Preisschwankungen auf dem Lebensmittelmarkt. Die 

Koordinierung dieser Geldtransfers mit anderen Bereichen 

der Entwicklung ist in der Regel schwach ausgeprägt oder 

39 Als Rücküberweisungen gelten zudem auch die sogenannten social 
oder cultural remittances (vgl. Levitt & Lamba-Nieves 2011). Darunter 
werden die sozialen Beziehungen und der Transfer von Wissen und 
kulturellem Know-how verstanden, der es den Verwandten oder 
Freunden im Herkunftsland ermöglicht, ihre Weltsicht und konkretes 
Wissen um das Leben in Aufnahmeländern zu vertiefen. Diese im 
Wesentlichen kommunikativen Transfers bieten auch Ansätze, Projekte 
oder Ziele im Herkunftsland zu entwickeln.

40 Vgl. Castles 2007
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nicht vorhanden, ungeachtet des Interesses insbesondere 

der Herkunftsstaaten.41

Flüchtlinge beteiligen sich an Rücküberweisungen an ihre 

Familien häufig sogar schon, wenn sie sich noch im Aner-

kennungsverfahren befinden und über sehr beschränkte 

Mittel verfügen. Ungeachtet ihrer Aufenthaltssituation 

müssen sie versuchen, den Erwartungen der Familien im 

Herkunftsland oder in Erstfluchtländern gerecht zu werden. 

Damit leisten sie häufig einen wichtigen Beitrag zum Über-

leben ihrer Familien in Konfliktregionen sowie zu den Mög-

lichkeiten, weitere Familienmitglieder in Sicherheit bringen 

zu können. Im Kontext der  social remittances42 kann für 

Flüchtlinge insbesondere auch der Transfer von Wissen um 

und Erfahrungen auf Fluchtrouten Bedeutung erlangen. 

So sind z. B. viele syrische Flüchtlinge damit befasst, den 

besten, schnellsten und sichersten Weg für Angehörige aus 

der Krisenregion nach Westeuropa zu erfahren und ihre 

Verwandten entsprechend zu informieren. 

5 .2 .4  Rückkehr und Rückkehrprojekte

Die Rückkehr von Flüchtlingen ist ein sehr spezifisches 

Thema, weil mit ihr gleichzeitig Prozesse der Migrations-

steuerung und der Entwicklung verbunden sind. Die Rück-

kehr kann als ein klassisches Modell der Verbindung von 

Migration und Entwicklung gelten. Zwar steht die Rückkehr 

thematisch dabei im Schatten der Rücküberweisungen 

durch Migranten und Flüchtlinge, doch wurden in den 

vergangenen Jahren zahlreiche, zum Teil auch größer ange-

legte Studien zu Rückkehr und ihren möglichen Effekten 

auf Entwicklung durchgeführt.43 Wer wann zurückkehrt, 

unterliegt einer Vielzahl unterschiedlicher Motive, die 

mit selbstgesetzten oder tradierten Zielen der Migration, 

deren (relativem) Erreichen, Erwartungen und Zwänge 

des sozialen Umfelds, der Situation im Herkunfts- und 

Aufnahmeland wie auch der behördlichen Einflussnahme 

im Aufnahmeland verbunden sind. Bei vielen Migran-

ten ist die Rückkehr in die vertrauten Verhältnisse des 

41 Vgl. Carling 2008, de Haas 2006.
42 Unter social remittances werden Ideen, Praktiken, Identitäten und 

soziales Kapital verstanden, die Migranten in ihre Herkunftsländer 
transferieren und dadurch – positive wie negative – Veränderungen 
hervorrufen können. Vgl. auch Levitt 1998.

43 Vgl. z. B. die Return Migration and Development Platform ( http://rsc.
eui.eu/RDP/), Dünnwald 2014; Cassarino 2014; Carling 2008 .

Herkunftslandes starker Wunsch, der jedoch in vielen Fällen 

auch immer wieder aufgeschoben wird, weil die gesteckten 

Ziele (noch) nicht erreicht worden sind oder sich verändert 

haben. Je länger der Aufenthalt in einem Aufnahmeland 

dauert und je mehr sich dort soziale Bindungen verfestigen, 

insbesondere durch Heirat und Kinder, deren Sozialisation 

im Aufnahmeland stattfindet, desto komplexer ist eine 

Rückkehrentscheidung. Häufig verwandelt sich in diesem 

Prozess die Entscheidung zu einer endgültigen Rückkehr 

hin zu einer Praxis, die Aufenthalte in Ziel- und Herkunfts-

land einschließt. So oder so ist die Rückkehr heutzutage 

in vielen Fällen in ein transnationales Verhältnis zwischen 

diesen beiden Ländern einzuordnen. 

Hinsichtlich der Rückkehr von Flüchtlingen spielen insbeson-

dere die Bedingungen im Herkunftsland eine entscheidende 

Rolle. Eine gewisse politische und wirtschaftliche Stabilität 

ist Bedingung dafür, dass Rückkehrprozesse überhaupt 

stattfinden können. Diese sind allerdings nicht absolut, 

sondern müssen in Relation zu den jeweiligen Rückkehrern 

betrachtet werden.44 

Die „freiwillige Ausreise“ und Formen der 
Rückkehrunterstützung
Im Bereich der von Aufnahmeländern unterstützten Rück-

kehr von Flüchtlingen dominiert in der Regel das Interesse 

der Aufnahmeländer an der Ausreise von Personen, deren 

Antrag auf Asyl erfolglos war. Entsprechend spärlich sind 

die Formen der Rückkehrunterstützung, die wenig über 

reine Ausreisehilfen bzw. Anreize zur Ausreise hinaus-

gehen. Kommunen können hier wichtige Akteure sein 

und Akzente setzen, selbst wenn sie keinen Einfluss auf 

die ausländerrechtliche Rahmung von Rückkehrprozessen 

haben. So haben z. B. gegen Ende des Bosnien-Krieges 

insbesondere Kommunen die dort lebenden Flüchtlinge 

bei den Vorbereitungen der Rückkehr unterstützt, indem 

sie zu Sachspenden aufriefen, Sammeltransporte für Spen-

den und Materialien organisierten und finanzierten oder 

44 Hinsichtlich zahlreicher Konfliktregionen (Bosnien-Herzegowina, 
Kosovo, Nordirak, Afghanistan) konnte in den letzten Jahren wieder-
holt festgestellt werden, dass zahlreiche Flüchtlinge zurückkehrten, 
kaum dass Kampfhandlungen eingestellt worden waren, während 
viele andere die Verhältnisse noch als zu unsicher für eine Rückkehr 
einschätzten. In jedem Fall stellen post-konflikt-Regionen besondere 
Anforderungen an die Einschätzung, Planung und Durchführung von 
Rückkehrprojekten (vgl. Black & Gent 2004).
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Informationen über die Situation im Herkunftsgebiet der 

Flüchtlinge zur Verfügung stellten und gezielt ehrenamt-

liches Engagement für Flüchtlinge auf kommunaler Ebene 

förderten. 

In Deutschland wird, wie in zahlreichen anderen euro-

päischen Staaten, Rückkehrförderung insbesondere als 

migrationspolitisches Instrument verstanden, das Anreize 

zur Ausreise als Alternative zur zwangsweisen Abschiebung 

setzen soll.45 Entsprechende Beratungsangebote werden in 

der Hauptsache von Wohlfahrtsverbänden im Rahmen der 

Migrationssozialberatung übernommen und stehen allen 

Rückkehrwilligen offen.46 In der Realität wird sie doch 

hauptsächlich von Personen in Anspruch genommen, die 

ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland leben und entspre-

chend unter Ausreisedruck und einer seitens der Auslän-

derbehörden ausgesprochenen Abschiebandrohung leben. 

Es gibt daher Stimmen, die darauf verweisen, dass die als 

„freiwillige Rückkehr“ bezeichnete Ausreise kaum freiwillig 

zu nennen sei.47

Die Fokussierung der Rückkehrberatung und -unterstützung 

auf abgelehnte Flüchtlinge wird auch dadurch verstärkt, 

dass die von den Beratungsstellen vermittelten Rückkehr-

hilfen und Starthilfen nur Personen zugutekommen dürfen, 

die eine Rückkehr aus eigenen finanziellen Mitteln nicht 

leisten können. Für Rückkehrer bzw. Rückkehrwillige, die 

über hinreichende Mittel zu einer Rückkehr verfügen, ist 

deshalb das Angebot der Beratungsstellen wenig attraktiv. 

Viele der Rückkehrberatungsstellen setzen sich engagiert 

für eine möglichst gut begleitete Rückkehr von Flüchtlingen 

45 1983 wurde, mit Blick auf die erwünschte Rückkehr vor allem 
türkischstämmiger Migrantinnen und Migranten, ein Bundesgesetz 
zur befristeten Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern, 
das Rückkehrhilfegesetz, erlassen ( http://www.gesetze-im-internet.
de/r_ckhg/BJNR113770983.html). Von diesem Gesetz ist der 
Beratungsanspruch für Rückkehrwillige geblieben. Zudem wird die 
Rückkehr von Flüchtlingen und Migranten ohne Aufenthaltsrecht 
durch die Bundesprogramme REAG und GARP gefördert, die 2000 
zusammengelegt wurden (Reintegration and Emigration Programme 
for Asylum-Seekers in Germany (REAG) Government Assisted

46 Über die Komplexität dieser Beratungsangebote und ihre unterschied-
lichen Träger gibt Dünnwald (2008) Auskunft.

47 Der European Council on Refugees and Exile (ECRE) spricht deshalb 
von einer angeordneten Rückkehr (mandatory return), und behält 
den Begriff der freiwilligen Rückkehr nur den Migranten vor, die im 
Aufnahmeland über einen Aufenthaltsstatus verfügen (ECRE 2003: 2).

ein. Die Fördermöglichkeiten sind allerdings meist äußerst 

begrenzt, eine Vernetzung von Information zu bzw. Unter-

stützung in den Herkunftsländern kommt nur rudimentär 

zum Tragen. 

Eine Verbindung zwischen den Bereichen Rückkehr und Ent-

wicklung spielt im Alltag der Beratungsstellen keine Rolle. 

Dies hat mit der beschriebenen Dominanz der Ausreisepflicht 

und der innenpolitischen Warte auf Rückkehr zu tun. Es wird 

aber auch deutlich, dass entwicklungspolitische Überlegun-

gen im praktischen Bereich der Rückkehrunterstützung kaum 

angestellt und aus Mangel an Ressourcen nicht verfolgt wer-

den. Hier werden Potenziale aus der Hand gegeben. 

5 .3  Flüchtlinge ermächtigen sich 
selbst zum Handeln

Bei der Betrachtung der vier Felder zeigt es sich, dass 

das entwicklungspolitische Engagement von Flüchtlingen 

enorm vielfältig sein kann, wenn wir einen weiten Begriff 

von Entwicklung zugrunde legen. Es umfasst: 

• die persönlichen Karrieren durch Ausbildung und Arbeit, 

• die dadurch ermöglichten substanziellen Rücküber-

weisungen an die Familie, die ebenfalls auf der Basis 

verschiedener Kapitalformen (ökonomisches, soziales, 

kulturelles Kapital) ermöglichten Formen der Unterstüt-

zung von Familien, Gemeinschaften oder Kommunen im 

Herkunftsland, 

• die entwicklungspolitische Bildungsarbeit, die von 

Flüchtlingen geleistet wird und die zu einem Wandel der 

Wahrnehmung von Flucht und Flüchtlingen sowie der 

auch westlichen Verantwortung für diese Prozesse führt, 

• das individuelle und kollektive Engagement zur Bekämp-

fung von Fluchtursachen und Linderung der Fluchtfol-

gen, 

• den auf Rückkehr bezogenen oder eine Rückkehr 

begleitenden Kapitaltransfer in Form von Kenntnissen, 

Investitionen, oder transnationalen Geschäftsmodellen 

und -beziehungen. 

Doch ist dieses Engagement für Flüchtlinge nicht einfach 

zu entfalten und sie haben beträchtliche Hürden zu über-

winden. Zum einen werden diese generiert durch eine 
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rechtlich unterfütterte Figur des Flüchtlings, die im Kontrast 

zur ökonomischen Figur des Arbeitsmigranten konstruiert 

ist: Flüchtlinge und Arbeitsmigranten sind Gegensätze, die 

in der Rede vom „Wirtschaftsflüchtling“ ihren Ausdruck 

finden. Der „echte“ Flüchtling wird dem Menschen, der aus 

rein wirtschaftlichen Gründen die Flucht antritt, entgegenge-

setzt. Entsprechend schwer wurde es Flüchtlingen gemacht, 

auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Obwohl hier in den 

letzten Jahren viele Barrieren abgebaut wurden, bleibt dieser 

Gegensatz bestimmend. Zum anderen, aber durchaus mit 

der ökonomischen Ausgrenzung von Flüchtlingen in Bezie-

hung stehend, ist die gesellschaftliche Situation von Flücht-

lingen für die Dauer ihres Asylverfahrens, und bei negativem 

Ausgang auch weit darüber hinaus, von einer allgemeinen 

Ab- und Ausgrenzung bestimmt. Der Aufenthalt von 

Flüchtlingen wird nach wie vor als nur temporär begrenzte 

Anwesenheit betrachtet. Insofern steht Integration, die ja als 

soziale alltägliche Dynamik immer der Fall ist, immer unter 

Vorbehalt. Erst wenn ein Flüchtling auch als solcher aner-

kannt ist, werden ihm volle Integrationschancen eröffnet. 

Hinzu kommt, dass die Kompetenzen, Qualifikationen und 

Erfahrungen von Flüchtlingen lange Zeit weitgehend miss-

achtet wurden. Es war für Flüchtlinge ungemein schwer, im 

Herkunftsland erworbene Kenntnisse in Deutschland aner-

kennen zu lassen und damit umzusetzen. Als Konsequenz 

der Schwebeposition von Flüchtlingen und des Desinteres-

ses an ihren Qualifikationen kam es zu einem umfassenden 

brain waste, da viele Kompetenzen über die unsichere Zeit 

als Asylbewerber oder lediglich geduldeter Flüchtling ver-

loren gingen und schließlich auch nur mit großen Mühen 

anerkannt wurden. 

© Barbara Frommann

Viele Möglichkeiten, so muss hier konstatiert werden, 

haben sich Flüchtlinge häufig aus eigener Kraft trotz und 

gegen diese Hürden selbst geschaffen. Zahlreiche Bei-

spiele dokumentieren, dass Flüchtlinge sich trotz bloßen 

Duldungsstatus hochgearbeitet haben, studierten, Arbeits-

karrieren verfolgten und zu anerkannten Mitgliedern der 

Gesellschaft wurden. Allerdings sind in den letzten Jah-

ren auch einige Anstrengungen unternommen worden, 

wesentliche Hürden gerade im Zugang zu Ausbildung und 

Arbeit abzubauen. Die Verkürzung der Arbeitsverbotsfrist, 

der Ausbau von Deutschkursen und ihre Öffnung auch für 

Flüchtlinge, deren Verbleib noch nicht gesichert ist, sind 

hier an erster Stelle zu nennen.

© Heike Hager

Vor dem Hintergrund der gestärkten Rolle von Migranten 

hat das Thema Flüchtlinge im Kontext kommunaler Ent-

wicklungspolitik nochmals eine eigene Brisanz, da sich hier 

Diskurse der Globalisierung und Internationalisierung mit 

Diskursen der Integration und Interkulturalität überschnei-

den. Dies zeigt einerseits, wie stark kommunales Handeln 

schon internationalisiert ist und andererseits, welchen Rest-

riktionen eine Internationalisierung qua körperlicher Anwe-

senheit von Migranten und Flüchtlingen vor Ort unterliegt. 

Dieses Spannungsfeld beherrschte auch die Diskussionen 

während der beiden Fachtagungen, die im Rahmen der 

Erstellung dieses Gutachtens organisierten wurden. Hier 

wurde  gefordert, dass kommunales Handeln zum Empo-

werment der Flüchtlinge beitragen solle, damit sie in 

kommunalen Strukturen und Orten sichtbarer und hand-

lungsfähiger sind. Gleichzeitig solle das Vorhandensein der 

Flüchtlinge als Chance zur Internationalisierung begriffen 

werden und für den Auf- und Ausbau translokaler bzw. 

transkontinentaler Partnerschaften genutzt werden.
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6. 
Akteure im Bereich  
der Partizipation von Flüchtlingen

Eine wichtige Botschaft aus diesen Diskussionen lautet, 

dass ein Empowerment von Flüchtlingen nur mit den 

Flüchtlingen selbst zu erreichen ist und  ihnen nicht von 

außen verordnet werden kann. Eine Stärkung der eigenen 

Position bedarf auch immer eigenen Engagements. Dafür 

braucht es Raum und Zeit, um die eigenen Belange artiku-

lieren zu können und sich ihrer zu versichern.

Im Bereich Migration und Entwicklung auf kommunaler 

Ebene unterscheidet die SKEW zwischen drei wichtigen 

Akteursgruppen: Kommunen, migrantische Organisationen 

und Nichtregierungsorganisationen. Auch hinsichtlich der 

Partizipation von Flüchtlingen wurde sich auf diese Grup-

pen konzentriert. Jede von ihnen hat darüber hinaus Mög-

lichkeiten, weitere Institutionen und Organisationen wie z. 

B. Universitäten, Unternehmen, Kirchen oder Arbeitneh-

mervertretungen mit einzubeziehen und so die Flüchtlinge 

bei ihrem Engagement zu unterstützen. 

6 .1  Die Kommune als Ort und Akteur 

Insbesondere seit den Agenda-21-Prozessen sind auch 

die Kommunen als Akteure und Orte in entwicklungspo-

litischen Prozessen angekommen. Seit einigen Jahren wird 

auch die Rolle ansässiger Migranten in diesen Prozessen 

stärker ausgeleuchtet. Dies ist ein langwieriger Prozess, 

auch, weil lange Zeit intensive Kontakte von Migranten zu 

ihren Herkunftsländern misstrauisch beäugt und als Indiz 

für eine mangelnde Integration und Identifikation mit dem 

Aufnahmeland gedeutet wurden. Zahlreiche der langjährig 

in Deutschland lebenden Migranten, z. B. aus der Türkei, 

aus Chile, aus dem Iran oder Palästina, sind als Flüchtlinge 

nach Deutschland gekommen. Nur zum Teil machen sie 

aber ihre Flüchtlingsbiografie zum Thema. Flüchtling zu sein 

scheint ein Statusmerkmal, das Flüchtlinge möglichst hinter 

sich lassen wollen, weil es im Prozess des Ankommens eher 

hinderlich ist. Nur punktuell werden Fluchterfahrungen 

öffentlich gemacht. 

Kommunen sind starke Akteure im Bereich der Aufnahme 

von Flüchtlingen. Dies schließt auch den Wunsch einer 

schnellen Integration ein, was allerdings von den kommu-

nalen Ausländerbehörden häufig konterkariert wird, die 

gegenüber den Innenbehörden der Länder weisungsge-

bunden sind. 

Institutionen und Strukturen innerhalb von Kommunen sind 

bei der Unterstützung von Flüchtlingen sehr unterschiedlich 

aufgestellt und ausgebaut. Insbesondere Integrations- und 

Ausländerbeiräte haben das Potenzial, Brücken zu schla-

gen und sich mit den Belangen der Flüchtlinge intensiver 

zu befassen. Doch innerhalb kommunaler Institutionen 

bestehen zahlreiche Hürden für eine stärkere Hinwendung 

und dem Empowerment von Flüchtlingen. Nur einige Aus-

länderbeiräte erlauben z. B., dass Personen ohne stabilen 

Aufenthaltsstatus in den Rat gewählt werden können. Räte 

unterliegen engen Grenzen, wenn sie Flüchtlinge unterstüt-

zen wollen. So wird ihnen bisweilen von der kommunalen 

Leitung mitgeteilt, dass die Unterstützung von Flüchtlingen 

nicht unter die kommunalen Aufgaben falle oder dass 

Flüchtlinge, weil sie noch nicht anerkannt oder nur gedul-

det sind, nicht Gegenstand, geschweige denn Akteure, im 

Rahmen kommunaler Maßnahmen sein können. 

In den entwicklungspolitischen Konzepten und Projekten 

auf kommunaler Ebene sind Flüchtlinge noch nicht ange-

kommen. Grundsätzlich sind Konzepte der Integration 

von Flüchtlingen und der entwicklungspolitischen Arbeit 

selten aufeinander abgestimmt oder miteinander verbun-

den. Häufig sind Büros und Akteure dieser beiden Zweige 

nicht miteinander im Gespräch. Auch die Aktivitäten im 

Bereich Entwicklung sind nicht mit dem Flüchtlingsbereich 

gekoppelt. Flüchtlings- und allgemein migrationspolitische 

Erwägungen sind nur in Ausnahmefällen Teil der kommu-

nalen entwicklungspolitischen Vorhaben. 
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Eine Stärkung der Verbindung zwischen entwicklungspoli-

tischen und flüchtlingsbezogenen kommunalen Aktivitäten 

kann ein anderes, aktiveres Bild von Flüchtlingen etablieren, 

Synergien freisetzen und neue Felder und Perspektiven 

auf Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik eröffnen. Dies kann 

allerdings nur im Dialog mit Flüchtlingen und der im Flücht-

lingsbereich aktiven Zivilgesellschaft geschehen. 

6 .2  Die Rolle migrantischer 
Organisationen

Auch migrantische Organisationen sind nicht immer opti-

mal aufgestellt hinsichtlich des Empowerment von Flücht-

lingen. Hier bestehen oft wenige Kontakte oder Kenntnisse 

und manchmal auch ein geringes Interesse an der Situa-

tion von Flüchtlingen. Dahinter steckt unter anderem die 

Befürchtung, dass eine schon erreichte gesellschaftliche 

Anerkennung gefährdet sei, würde man sich zu sehr mit 

Flüchtlingen solidarisieren. Flüchtlinge wiederum haben 

nicht notwendig Wissen über die Existenz von migranti-

schen Organisationen  aus ihren Herkunftsländern. Zwar 

sind häufig gerade in Ballungszentren Listen oder Verzeich-

nisse von solchen Organisationen vorhanden, aber diese 

erreichen die Flüchtlinge nicht immer. Auch innerhalb 

der Strukturen von migrantischen Organisationen bleiben 

Flüchtlinge weitgehend unsichtbar. Eine stärkere Akzen-

tuierung des Themas Flüchtlinge und Flucht kann dazu 

führen, dass Flüchtlinge sichtbarer werden, und dass die 

Beziehungen zwischen etablierten migrantischen Organisa-

tionen und Flüchtlingen oder Flüchtlingsselbstorganisatio-

nen stärker auf Austausch angelegt werden. 

Grundsätzlich muss bedacht werden, dass gerade die mig-

rantischen Organisationen einen jahrzehntelangen Integ-

rationsprozess in Deutschland absolvieren müssen, der bis 

heute noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Nach wie 

vor ist es nicht selbstverständlich, dass diese Organisatio-

nen als vollwertige Partner im Bildungs-, Wirtschafts- oder 

Politikbereich wahrgenommen werden. Ein wichtiges Indiz 

hierfür ist die immer noch mangelhafte Ausstattung der 

Organisationen mit materiellen und finanziellen Ressour-

cen und die häufig an sie herangetragene Aufforderung, 

ihre Arbeit doch ehrenamtlich zu leisten. Auch wenn der 

Aspekt der mangelhaften Ausstattung ebenfalls auf einige 

deutsche Vereine zu übertragen ist, kann er für migrantische 

Organisationen im Hinblick auf deren Rolle und Teilhabe in 

der deutschen Zivilgesellschaft ungleich schwerer wiegen. 

Die Aufnahme des Themas Flucht kann für migrantische 

Organisationen zusätzliche Mehrleistungen bedeuten, 

deren Kosten ihnen beim Abschluss ihres Ankommpro-

zesses in den gesellschaftlichen Strukturen noch zu hoch 

erscheinen können. Sich als migrantische Organisation 

offensiv mit Flucht und Flüchtlingen zu befassen, verengt 

ggf. den Blick des Umfeldes auf diese Perspektive und 

lässt alle anderen selbst entwickelten Potenziale, Leistun-

gen, Integrationserfolge und Netzwerkmitgliedschaften 

in den Hintergrund treten. Darin könnte begründet sein, 

dass Solidarität und Hilfe für Flüchtlinge unter Umständen 

durch migrantische Organisationen bewusst nicht sichtbar 

gemacht werden.

6 .3  Die Aufgaben der 
Nichtregierungsorganisationen

Die kommunal und lokal organisierte Zivilgesellschaft, aber 

auch translokal agierende Netzwerke sind die wichtigsten 

Partner von Flüchtlingen. Doch auch hier ist ein Eintreten 

für Flüchtlinge, ihre Rechte und Perspektiven, nicht immer 

unproblematisch. Die Einheimischen sind oft guten Willens, 

agieren aber bisweilen im Gefühl, besser als die Flüchtlinge 

selbst zu wissen, was gut für sie ist. Flüchtlinge werden 

dabei einseitig als Hilfeempfänger stigmatisiert, die Dank-

barkeit erweisen sollen, selbst wenn die angebotenen Hil-

fen an den Bedürfnissen der Flüchtlinge vorbeigehen. Dies 

gilt auch für die Medien. Generell erschwert diese Sicht 

eine Kooperation, die auch den eigentlichen Bedürfnissen 

und Wünschen der Flüchtlinge dient. Eine solche die Inter-

essen von Flüchtlingen ausklammernde Wahrnehmung ist 

oft bei Nachbarschaftsgruppen und anderen Initiativen der 

Aufnahmegesellschaft noch ausgeprägter sichtbar. 

Diese von Flüchtlingen oft als Paternalismus empfundene 

Haltung führte unter anderem zur Gründung von Flücht-

lingsselbstorganisationen wie The VOICE oder den Non-

Citizens (Selbstbezeichnung verschiedener protestierender 

Flüchtlingsgruppen). Sie sind ein wichtiges Gegengewicht 

zu den Bemühungen von Einheimischen. 
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Zivilgesellschaftliche Organisationen, als Beispiel seien 

etwa die Flüchtlingsräte genannt, sehen Flüchtlingen oft in 

den Kontexten der behördlichen Fremdzuschreibung und 

Schranken: Im Bemühen, gegen diskriminierende Gesetze 

und Praktiken vorzugehen, übersehen viele Organisationen 

die Praktiken und Möglichkeiten der Flüchtlinge selbst, die 

sich nicht aus dem behördlichen Umgang mit Flüchtlingen 

ergeben. Die Selbstorganisation von Flüchtlingen oder von 

Flüchtlingen ergriffene Aktivitäten werden zuweilen als 

irritierend oder als nicht zielführend wahrgenommen. Bei 

aller wichtigen Unterstützung durch die Flüchtlingsräte und 

Menschenrechtsorganisationen ist deren Blickwinkel doch 

oft auf ein spezifisches Arbeitsfeld beschränkt und es gibt 

Möglichkeiten, die Unterstützung eines Empowerments 

von Flüchtlingen zu verbessern. 

Umso wichtiger erscheint es daher, dass vor allem die 

zivilgesellschaftlichen Akteure ihre Netzwerke für die 

Belange von Flüchtlingen öffnen, damit sie in der Mitte 

der Gesellschaft ankommen können. Oftmals ist dies mit 

einem hohen Einsatz und psychischer Belastung verbun-

den, die berücksichtigt werden muss. Letztlich wird es noch 

ein weiter Weg sein, bis die Flüchtlinge als Migranten mit 

verbürgten Rechten wahrgenommen werden.  
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So zeigen etwa die Erfahrungen bei der Qualifizierung 

von Migranten als Bildungsreferenten für den Einsatz in 

Schulen, bei Bildungsträgern und bei Maßnahmen der 

kommunalen Entwicklungspolitik, dass Flüchtlinge in 

diesem Kontext bislang stark unterrepräsentiert sind. Ein 

Grund hierfür wird darin vermutet, dass Flüchtlinge in den 

Kommunen, aber auch in ihren Heimatländern als Men-

schen wahrgenommen werden, die Probleme verursachen, 

und nicht als Menschen, die sich in kommunale Angelegen-

heiten einbringen könnten. Dazu passt, dass Kommunen 

Flüchtlingspolitik bisher nicht als ein Thema der kommuna-

len Entwicklungspolitik wahrnehmen. Dies zu ändern wäre 

ein lohnender Ansatzpunkt für entwicklungspolitisch aktive 

Nichtregierungsorganisationen (NRO) in den Kommunen 

und Regionen.
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7. Kommunale Ansätze mit Potenzial

Die Untersuchungen im Rahmen des Gutachtens ergaben, 

dass  Verbindung zwischen den Themen Flucht und kom-

munaler Entwicklungspolitik noch nicht ausgeprägt sind.  

Ansätze dazu stecken in den Kinderschuhen, vielerorts 

stehen Strukturen des Empowerments für Flüchtlinge auf 

der einen und des entwicklungspolitisches Engagements 

der Kommunen auf der anderen Seite unverbunden neben-

einander. Die Herausforderung besteht demnach darin, 

dass insbesondere die gedankliche Verbindung zwischen 

beiden Feldern vielfach noch hergestellt werden muss. Um 

dies zu unterstützen, wurden Beispiele ermittelt, in denen 

gute Grundlagen für eine solche Verbindung gegeben sind. 

Dabei konnten in vielen Kommunen gute Ansätze identifi-

ziert werden. 

Die Darstellung folgender Beispiele wurde gewählt, da sie 

in ähnlicher Form auch in zahlreichen anderen Kommunen 

zu finden sind oder umzusetzen wären. Die hier präsen-

tierte Auswahl soll also Impulse geben, die Bereiche Empo-

werment von Flüchtlingen und kommunales Engagement 

in der Entwicklungspolitik besser zu verbinden. 

7 .1  Agenda 21 Kommunen

Berlin, Treptow-Köpenick
Kommunen, in denen ein erfolgreicher Agenda-21-Prozess 

mit Leitbild etabliert wurde und in denen entsprechenden 

Strukturen noch heute bestehen, bieten großes Potenzial 

für die Einbeziehung von Flüchtlingen in entwicklungspo-

litische Aktivitäten. Ein positives Beispiel in dieser Hinsicht 

ist der Berliner Stadtteil Treptow-Köpenick. 1993 beginnt 

der Lokale-Agenda-21-Prozess in Treptow-Köpenick mit 

dem Strategiepapier „Umwelt und Entwicklung – Anstoß 

zum Handeln im Bezirk Köpenick“, formuliert und ver-

öffentlicht von der Köpenicker Initiativgruppe Eine Welt. 

Elf Jahre später beschließt das Bezirksamt schließlich die 

„Lokale Agenda 21 Treptow-Köpenick“ als fortzuschrei-

bende Konzeption für eine nachhaltige Entwicklung des 

Bezirkes. Dem Beschluss vorausgegangen war die Installie-

rung eines beratenden  Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden 

und Bewahrung der Schöpfung durch die evangelischen 

und katholischen Kirchengemeinden im Bezirk. Wiederum 

auf Anregung der Initiativgruppe Eine Welt bildeten die 

Gemeinden ein Ökumenisches Forum, das als Diskussions-

plattform von mittlerweile 23 evangelischen, katholischen 

und freikirchlichen Gemeinden im Bezirk dient. Die Initia-

tivgruppe Eine Welt versteht sich als Teil der ökumenischen 

Plattform und bildet die Kerngruppe mit dem Auftrag, die 

inhaltliche Gestaltung des Prozesses zu übernehmen. Und 

zwar sowohl bei Aktionen, Projekten und Veranstaltungen 

auf lokaler, Landes- und Bundesebene . Um dies koordi-

nieren zu können, wurde ein ökumenisches Büro Treptow-

Köpenick gegründet, das die verschiedenen Initiativen in 

den Kirchengemeinden aufeinander abstimmt, Mitglieder 

und Interessierte informiert und Vorhaben umsetzt. Im 

Rahmen der Agenda-21-Prozesse hat die Ökumenische 

Plattform drei Personen in den von der Bezirksverwaltung 

eingerichteten Konsultationskreis Lokale Agenda 21 Trep-

tow-Köpenick entsandt. In diesem Konsultationskreis sind 

neben drei Bezirksvertretern auch drei Personen vom Forum 

Umwelt und Entwicklung als zivilgesellschaftliche Akteure 

vertreten. Das Forum selbst vereint unter seinem Dach 

so unterschiedliche Initiativen wie Interkulturelle Gärten, 

Städte- und Schulpartnerschaften, nachhaltige Technolo-

gieprojekte, Weltladen- und Eine-Welt-Gruppen und hat 

einen Sprecherkreis etabliert. 

Diese Gremien haben sich etabliert und arbeiten regelmäßig 

zu bestimmten Themen und Veranstaltungen wie z. B. dem 

Eine-Welt-Fachtag zusammen. Insgesamt 43 Eine-Welt-Pro-

jekte und Partnerschaften existieren im Bezirk und stehen 

derzeit vor der Herausforderung, aktuell sechs und bis Ende 

2015 acht Flüchtlingsheime im Bezirk zu haben. Die gute 

Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Akteuren 

im Konsultationskreis Lokale Agenda 21 Treptow-Köpenick 

hat dazu geführt, dass die beteiligten Personen sich auch 

darauf verständigten, das Flüchtlingsthema aufzugreifen. 
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Als einen ersten Schritt hat man geplant, einen Flüchtlings-

fachtag mit allen Akteuren, die in diesem Bereich arbeiten, 

zu organisieren, um gemeinsame Handlungsstrategien im 

Umgang mit Flüchtlingen, Heimbetreibern und der Bezirks-

verwaltung abzustimmen. Zugleich sucht das ökumenische 

Büro nach Möglichkeiten, die im Bezirk wohnenden Flücht-

linge in die Arbeit der am Konsultationskreis beteiligten 

Vereine einzubinden. Diese Einbindung soll nach Mög-

lichkeit auch mit Qualifizierungs- und Verdienstoptionen 

versehen sein.

7 .2  Kommunale 
Willkommenskulturen

Save-me-Kampagne und „Cities of Sanctuary“
Die 2008 vom Bayerischen Flüchtlingsrat initiierte Kam-

pagne Save me zielte auf eine kommunale Bewusstseins-

bildung und Übernahme von Verantwortung über die 

Grenzen der Kommune hinaus. Das Ziel war zunächst in 

München einen Stadtratsbeschluss zu erreichen, der sich 

für die Aufnahme von Flüchtlingen aus ausweglosen Situ-

ationen in Kriegs- und Krisengebieten stark macht. Dieses 

Resettlement-Programm wird vom UNHCR propagiert, 

doch in Europa beteiligen sich nur wenige Staaten systema-

tisch an dieser Neuansiedlung von Flüchtlingen. Auch die 

Bundesrepublik verweigerte sich beharrlich einem solchen 

Programm. Durch die Verdeutlichung zivilgesellschaftlichen 

Engagements und kommunaler Signale sollte von unten 

Druck auf die politisch Verantwortlichen ausgeübt werden, 

ein Resettlement-Programm einzurichten. Die Kampagne 

versuchte zunächst Personen als Paten für das Projekt wie 

auch für die konkrete Unterstützung von Flüchtlingen zu 

gewinnen, um dann über Stadtratsbeschlüsse kommunale 

Entscheidungen über die Aufnahme von Flüchtlingen 

herbeizuführen. Beides sollte demonstrieren, dass die Auf-

nahmebereitschaft der Gesellschaft deutlich stärker ist als 

die restriktiven Aufnahmebedingungen durch die staatliche 

Politik. Lokalpolitisch haben über 50 lokale Save-me-Initi-

ativen ihre Städte und Gemeinden davon überzeugt, sich 

per Ratsbeschluss zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit 

zu erklären. Mehr als 9.000 Save-me-Paten unterstützen 

die Kampagne in ihren Kommunen und stehen zum Teil 

sogar bereit, die Flüchtlinge nach ihrer Ankunft praktisch 

zu unterstützen.48 Inzwischen existiert ein wenn auch sehr 

bescheidenes staatliches Resettlement-Programm der Bun-

desregierung, dessen Umfang Ende 2014 von 300 auf 500 

Personen erhöht wurde. In München, wo die Kampagne 

ihren Ausgang nahm, stellte die Stadt eine Halbtagsstelle 

zur Koordinierung und Unterstützung der ehrenamtlichen 

Paten zur Verfügung, die sich nicht nur um die Resettle-

ment-Flüchtlinge kümmern, die der Stadt zugeteilt werden, 

sondern auch um andere anerkannte Flüchtlinge, zum 

Beispiel aus Syrien. Alle Flüchtlinge werden zudem bei der 

Suche nach Arbeit, Wohnungen, Ausbildungsplätzen sowie 

beim Spracherwerb unterstützt. 

Ähnlich wirkt die Cities-of-Sanctuary-Kampagne, die in den 

USA und in Großbritannien kommunale Zivilgesellschaft 

und Verwaltungen zusammenbringen will, um mit einer 

expliziten Willkommenskultur die Ausgrenzung von Flücht-

lingen zu überwinden und ihre Rechte zu stärken.49 Dies 

umfasst z. B. kommunale Beschlüsse, Finanzmittel nicht in 

die Ausgrenzung oder Abschiebung von Schutzsuchenden 

fließen zu lassen, Integrationsmöglichkeiten für Flüchtlinge 

zu stärken, und die Rechte von irregulär aufhältigen Perso-

nen zu wahren.50

Beide Kampagnen können ein großes ehrenamtliches Poten-

zial und eine flüchtlingsfreundliche Haltung auf explizit 

kommunaler Ebene sichtbar machen und entsprechend in 

die kommunale Politik hineintragen. Die Kampagnen haben 

keinen entwicklungspolitischen Bezug, sondern  sind deut-

lich auf Integration ausgerichtet. Allerdings bieten Ansätze 

wie diese die Voraussetzungen, flüchtlingspolitische Par-

teinahme um eine entwicklungspolitische Komponente zu 

erweitern. Hier sind breite zivilgesellschaftliche Plattformen 

entstanden, über die auch Diskussionen hinsichtlich einer 

entwicklungspolitischen Rolle von Flüchtlingen angestoßen 

werden können. 

Willkommenskultur in Ludwigsburg
Eines von zahlreichen Beispielen einer auch kommunal 

begleiteten Willkommenskultur für Asylsuchende und 

Flüchtlinge ist die Stadt Ludwigsburg. Die Stadt koordiniert 

48 Vgl. http://save-me-kampagne.de
49 Vgl. http://cityofsanctuary.org
50 Vgl.: http://www.legalmatch.com/law-library/article/sanctuary-cities-

and-immigration.html#sthash.wW2vjTeY.dpuf
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die verschiedenen Angebote für Flüchtlinge von Ehren-

amtlichen, Vereinen und Wohlfahrtsverbänden, das Stadt-

entwicklungskonzept wird um ein Kapitel „Wir heißen 

Asylsuchende willkommen“ erweitert, die Stadt betreibt 

eine aktive Hinführung von Flüchtlingen in Deutschkurse 

und in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Schließlich 

bekommen Flüchtlinge einen Willkommensbrief des Ober-

bürgermeisters und eine Ludwigsburg-Card zum kostenlo-

sen oder vergünstigten Besuch von Bildungs-, Kultur- und 

Freizeitangeboten. Ein mehrsprachiger Wegweiser für Neu-

bürger schließt auch Informationen für Asylsuchende ein. 

Ganz bewusst wird hier keine Unterscheidung zwischen 

Migranten und Flüchtlingen gemacht. 

Zugleich ist Ludwigsburg eine Kommune, die sich stark in 

einer trilateralen Partnerschaft gemeinsam mit der franzö-

sischen Partnerstadt Montbéliard und der Gemeinde Kong-

oussi in Burkina Faso engagiert. Hier werden gemeinsam 

Entwicklungsprojekte realisiert. Ludwigsburg hat dabei 

den Ausbau einer Grundschule sowie die Errichtung eines 

Berufsschulzentrums getragen. Das dabei erworbene Wis-

sen gibt die Stadt weiter und macht Werbung für kommu-

nales Engagement in der Entwicklungszusammmenarbeit, 

zum Beispiel auf den in Ludwigsburg veranstalteten Kon-

gressen „Kommunale Partnerschaften mit Afrika“51 oder 

„Afrikanische Diaspora und kommunale Entwicklungspoli-

tik in Deutschland“52.

Während also Ludwigsburg sich in beiden Bereichen in 

vorbildlicher Weise engagiert,  stehen diese doch weit-

gehend unverbunden nebeneinander. Dies ist zum einen 

darauf zurückzuführen, dass für Migranten aus Burkina 

Faso Deutschland nicht zu den Zielländern gehört, und 

die politischen Verhältnisse dort auch wenige Flüchtlinge 

hervorbringen. Dennoch ist Migration ein sehr wichtiger 

Faktor in Burkina Faso, ausgelöst bzw. verstärkt durch die 

schwierigen Lebensverhältnisse der Burkinabé. 

51 Dokumentation erschienen als Material 45 http://www.service-eine-
welt.de/images/text_material-4016.img

52 Dokumentation erschienen als Dialog Global 30 http://www.
service-eine-welt.de/images/text_material-3441.img

Eichstätt: übergreifendes Engagement für 
Flüchtlinge
Die 14.000-Einwohner-Kleinstadt Eichstätt geht mit Flücht-

lingen achtsam um. Auch in Eichstätt werden allerdings 

Integrationsangebote vor allem von in verschiedenen 

Gruppen und Vereinen organisierten Ehrenamtlichen vor-

angetrieben. Diese Vielfalt verschiedener Akteure macht 

Eichstätt zu einem beispielhaften Ort für das Empower-

ment von Flüchtlingen. Wichtig dafür ist die darin zutage 

tretende Grundhaltung, Flüchtlinge als Neubürger in ver-

schiedenste Angebote einzubeziehen. Zwar steht auch in 

Eichstätt die Förderung von Flüchtlingen an erster Stelle. 

Umfassende Deutschkursprogramme und zahlreiche wei-

tere Angebote an Flüchtlinge sollen integrativ wirken und 

die Ausgrenzung, die durch den Flüchtlingen auferlegten 

Beschränkungen verursacht werden, möglichst wenig spür-

bar machen. An allen Wohneinrichtungen für Flüchtlinge 

haben sich ehrenamtliche Helferkreise gebildet, die sie in 

Alltagsdingen unterstützen. Zahlreiche Wohlfahrtsverbände 

engagieren sich für Flüchtlinge und bieten Beratung, Kin-

derbetreuung, und Hilfen. Wichtig für diese Arbeit ist der 

Verein „tun. Starthilfe für Flüchtlinge“, der ganz wesent-

lich von Studierenden des Fachbereichs Soziale Arbeit der 

örtlichen Fachhochschule getragen wird. Die Hochschule 

ermuntert die Studierenden, sich in Praxismodulen und 

Projekten für Flüchtlinge zu engagieren – der Erwerb von 

Studienleistungen und die Unterstützung von Flüchtlingen 

gehen hier Hand in Hand. Auch die Erzdiözese unterstützt 

aktiv Flüchtlinge, und berichtet auch über die Situation 

von Flüchtlingen in Entwicklungsländern. Alle Eichstätter 

Vereine bieten Flüchtlingen kostenlos die Mitgliedschaft an. 

Flüchtlinge sind mit großer Selbstverständlichkeit Teilneh-

mer der Veranstaltungen und Freizeiten des Kreisjugend-

rings in der Region. Das Engagement kommt also vor allem 

aus der Zivilgesellschaft.  Den kommunalen Behörden ist 

zugutezuhalten, dass sie einerseits mit einer dezentralen 

Unterbringung in kleineren Wohneinheiten gute Grundla-

gen für eine schnelle soziale Integration von Flüchtlingen 

gelegt haben und dass die Ausländerbehörde  in vielen 

Fällen verhältnismäßig liberal handelt, was im Vergleich zu 

anderen Kommunen keine Selbstverständlichkeit darstellt. 
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7 .3  Engagierte kommunale 
Rückkehrunterstützung 

München
Rückkehrberatung ist ein schwieriges Feld. Zu stark lastet 

der von der Ordnungspolitik ausgeübte Ausreisedruck auf 

den Beratungsstellen und ihren Klienten. Dennoch kann 

auch der Bereich der Rückkehrberatung und Rückkehrun-

terstützung in ein entwicklungsbezogenes kommunales 

Engagement von Flüchtlingen einbezogen werden. Ein Bei-

spiel ist Coming Home, die Rückkehrberatungseinrichtung 

im Amt für Wohnen und Migration der Stadt München. 

Coming Home unterliegt denselben Beschränkungen wie 

andere, meist durch Wohlfahrtsverbände getragenen 

Rückkehrberatungsstellen. Sie kann Flüchtlingen Beratung, 

Übernahme von Fahrtkosten und Handgeld über das REAG/

GARP Programm bieten. In Einzelfällen können Existenz-

gründungszuschläge aus kommunalen Mitteln in Höhe 

von 3.500 Euro  bei Coming Home auch auf 5000 Euro 

aufgestockt werden. Gerade dieser Bereich der Existenz-

gründung ist wichtig. In zahlreichen Herkunftsländern gibt 

es kaum Chancen auf eine Anstellung. Der Schritt in die 

Selbständigkeit ist hier oft die einzige Möglichkeit einer 

Existenzsicherung. Allerdings ist nicht jeder Rückkehrer 

geeignet für das eigene Geschäft. Coming Home kommt 

die Erfahrung zugute, die das Projekt in den letzten fast 

20 Jahren seit seiner Gründung sammeln konnte. Auch die 

Erfahrungen mit bürgerlichem Engagement sind seit dieser 

Zeit, in der Flüchtlinge aus Kroatien, aus Bosnien und Her-

zegowina sowie später aus dem Kosovo bei der Rückkehr 

unterstützt wurden, gewachsen. In einigen Fällen helfen 

Annoncen, etwa wenn noch Werkzeuge oder anderen not-

wendige Gegenstände für eine Existenzgründung fehlen. 

Wenn eine Existenzgründung wackelt oder ein Projekt aus 

anderen Gründen in eine Krise gerät, kann auch nach der 

Rückkehr nochmals Unterstützung geleistet werden. Einige 

der Rückkehrer konnten so ihren Lebensunterhalt in den 

Herkunftsländern sichern, sind dort sogar selbst Arbeitge-

ber und tragen zur Entlastung der angespannten Lage auf 

dem Arbeitsmarkt bei. 

Würden auf Strukturverbesserung zielende Entwicklungs-

vorhaben mit der Kompetenz von Rückkehrern gekop-

pelt, könnten positive Effekte einer wohlverstandenen 

Rückkehrberatung starke Impulse für Entwicklung geben, 

und Strukturmaßnahmen könnten Rückkehr nachhaltiger 

gestalten. Dies ist bisher nur phasenweise möglich. In der 

Zeit nach dem Kosovokrieg gab es beispielsweise zahlreiche 

Hilfsorganisationen, die im Kosovo Unterstützung leisteten, 

Häuser wieder aufbauten, Nothilfe leisteten. Hier gab es 

viele Möglichkeiten, Rückkehr mit Entwicklung positiv 

zu koppeln. Doch nach knapp zwei Jahren waren die 

Hilfsorganisationen weitergewandert und damit war die 

Kooperation beendet. Coming Home hat wiederholt ver-

sucht, etablierten deutschen Entwicklungsorganisationen 

eine Kooperation anzubieten. Die Antwort war zumeist, 

Migranten, und erst recht Rückkehrer, gehören nicht zur 

Zielgruppe, die Organisation habe dafür kein Portfolio. 

Das, was eine gut beratende und unterstützte Rückkehr 

von Flüchtlingen als Entwicklung im Stande zu leisten ist, 

könnte also deutlich effektiver sein und weiter ausgebaut 

werden, wenn es eine Zusammenarbeit mit Organisatio-

nen, die in der Entwicklungspolitik tätig sind, gäbe.

Kommunale Ansätze mit Potenzial
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8. 
Fazit und erste 
Handlungsempfehlungen

Die Frage nach der Einbindung des Themas Flucht und von 

Flüchtlingen als Akteure in der kommunalen Entwicklungs-

politik eröffnet ein neues Feld. Das vielerorts schon kom-

munal etablierte Thema Migration und Entwicklung wird 

erweitert um eine Akteursgruppe, die sehr viel Aufmerk-

samkeit erfährt, aber nicht unmittelbar mit Entwicklung in 

Zusammenhang gesetzt wird. Die bestehenden restriktiven 

Politiken gegenüber eigenständigen Handlungsmöglichkei-

ten von Flüchtlingen tragen maßgeblich zu diesem Zustand 

bei. Die Schöpfung finanzieller, sozialer und kultureller 

Ressourcen durch Flüchtlinge wird seitens der Behörden 

wenn nicht unterbunden, so doch äußerst kritisch gesehen.

Zahlreiche Aktivitäten von Flüchtlingen sind nahezu 

unsichtbar, weil sie vom Blick der Mehrheitsgesellschaft auf 

Flüchtlinge verstellt sind und nicht in das übliche Wahr-

nehmungsraster passen. Ein anderer Blick auf Flüchtlinge 

kann hier dazu beitragen, ihre Anwesenheit in unserer 

Gesellschaft und Kommunen anders zu begründen und 

paternalistische Sichtweisen zu überwinden. Die Unsicht-

barkeit von Aktivitäten der Flüchtlinge ist aber auch dem 

Umstand geschuldet, dass Flüchtlinge sich der Möglichkei-

ten einer kommunalen Unterstützung nicht bewusst sind, 

sondern eher auf ihre eigenen Netzwerke und Ressourcen 

vertrauen. Hier Gesprächsebenen und Kontakte zu fördern, 

würde den entwicklungspolitischen Aktivitäten von Flücht-

lingen größere Resonanz sichern. 

Auch die bestehenden asyl- und ausländerrechtlichen Vor-

gaben limitieren den Handlungsspielraum von Flüchtlingen 

oft erheblich. Unterbringungsformen, Einschränkungen der 

Bewegungsfreiheit durch Residenzpflicht und Wohnsitzauf-

lagen, Barrieren beim Zugang zu Deutschkursen, zu Arbeit 

und Ausbildung stellen hohe Hürden für Flüchtlinge dar, 

die oft nur mit dem ehrenamtlichen Engagement Einheimi-

scher überwunden werden können. Politische Aktivitäten 

von Flüchtlingen werden oft misstrauisch betrachtet und 

häufig mit dem Vorwurf der Undankbarkeit konfrontiert. 

Eine Stärkung der Flüchtlinge im Allgemeinen sowie ihres 

entwicklungspolitischen Engagements im Speziellen gehen 

somit Hand in Hand.

Aus dieser Gesamtsituation lassen sich Empfehlungen 

ableiten, wie die Partizipation von Flüchtlingen in die 

kommunale Entwicklungspolitik strategisch angegangen 

werden kann. Dabei handelt es sich um erste Schritte, die 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt allgemein formuliert werden 

müssen.  Insgesamt wurden vier Bereiche identifiziert, die 

aber nicht statisch nebeneinander stehen. Vielmehr bedin-

gen sie sich oftmals gegenseitig und die Verbindungen 

zwischen ihnen können fließend sein. Je nach Situation in 

den Kommunen und den Kapazitäten der unterschiedlichen 

Akteure vor Ort gibt es somit geeignete Ansatzpunkte sich 

des Themas anzunehmen.

Partizipation und  Sichtbarkeit von Flüchtlingen  
stärken
Die erste und zentrale Empfehlung geht dahin, die Wahr-

nehmung  von Asylsuchenden, Geduldeten und anerkann-

ten Flüchtlingen in der Mehrheitsgesellschaft zu ändern. 

Sie werden zumeist als Personen gesehen, die Schutz 

suchen, die Hilfe brauchen, die versorgt und untergebracht 

werden müssen. Wird der Blick auf die vielfältigen Formen 

gelenkt, in denen Flüchtlinge selbst aktiv sind, so etwa bei 

der Unterstützung ihrer Verwandten im Herkunftsland, 

und werden Fragen zum Zusammenhang ihrer Flucht mit 

dem Einfluss internationaler Politik und Wirtschaft aufge-

worfen, so verlangt dies einen mehr oder minder radikalen 

Blickwechsel und eine Infragestellung der eigenen Sicht. 

Gleiches gilt für die Einsicht, dass Flüchtlinge durch ihre 

Präsenz eine Internationalisierung auf kommunaler Ebene 

voranbringen können.

Empowerment und gelingende Integration von Flüchtlin-

gen sind ein wichtiger Schritt hin zu einer Wahrnehmung 

und Stärkung der  Aktivitäten von Flüchtlingen, die schließ-

lich auch in unterschiedlichster Form entwicklungspolitisch 
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relevant sein können. Eine kommunale Willkommenskultur 

kann hier wichtige Impulse setzen.

Vor einer Partizipation von Flüchtlingen in der kommunalen 

Entwicklungspolitik stehen aber in jedem Fall der Dialog, 

das Kennenlernen und die gegenseitige Akzeptanz aller 

Akteure sowie die Teilhabe der Flüchtlinge am alltäglichen 

Leben. Seitens der Kommune wäre dies durch die Einrich-

tung von kommunalen Dialogforen oder Begegnungsräu-

men möglich, die abwechselnd in Flüchtlingsunterkünften 

und Rathäusern bzw. Kreistagen veranstaltet werden. Mit 

diesen Foren könnten die Erwartungshaltungen von Flücht-

lingen sowie Bürgerinnen und Bürgern ermittelt werden. 

Neben der Beschäftigung mit den Alltagsbedürfnissen bzw. 

Alltagsproblemen eines Lebens als Flüchtling in der Kom-

mune und den notwendigen Schritten, die zur Integration 

führen, ließen sich diese Foren auch dazu nutzen, entwick-

lungspolitische Aspekte  zu behandeln. Flüchtlingen würde 

etwa Raum geboten, um ihre Geschichten zu erzählen. Das 

Verständnis globaler Zusammenhänge und der eigenen 

Verantwortung und Handlungsmöglichkeiten vor Ort und 

im globalen Kontext seitens der Mehrheitsgesellschaft wird 

dadurch gefördert. 

Einen Schritt weitergehend wurde in den Experteninter-

views und auf den Fachtagungen, die diesem Gutachten 

zugrunde liegen, übereinstimmend dafür plädiert, Flücht-

linge in Arbeitszusammenhänge und Alltagshandeln 

einzubeziehen, sie zu beteiligen und so ihre Sichtbarkeit 

zu erhöhen. Kommunale und zivilgesellschaftliche Stellen 

müssten diesbezüglich prüfen, wie Flüchtlingen dies, etwa 

durch Fest- und Kurzanstellungen oder Praktika, ermöglicht 

werden kann. Die Kommune selbst könnte dies durch eine 

gezielte Ansprache von Unternehmen, die sich im inter-

nationalen Wettbewerb befinden und auf gut qualifizierte 

Arbeitnehmer angewiesen sind, befördern. Dafür könnten 

auch die oben beschriebenen Foren genutzt werden.

Die Themen Flucht und Entwicklung kommunal 
zusammenführen
Entwicklungspolitische Aktivitäten der Kommune und 

die Unterstützung von Flüchtlingen stehen oft unverbun-

den nebeneinander. Beide Bereiche könnten, oft ohne 

erheblichen Aufwand, stärker aufeinander bezogen wer-

den und damit die Grundlage für die Anerkennung des 

entwicklungspolitischen Engagements von Flüchtlingen 

schaffen. 

© iStock

Großes Potenzial bei der Zusammenführung beider The-

menbereiche liegt in der entwicklungspolitischen Bildungs-

arbeit. Denn Akzeptanz und das Verständnis für das Thema 

Flucht in der Bürgerschaft vor Ort ist keinesfalls allein eine 

Frage der Integration. Es geht darum, sich mit Fluchtur-

sachen, Fluchtgründen und der Situation in den Heimat-

ländern der Flüchtlinge auseinander zu setzen. Dies ist ein 

Thema der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit und des 

Globalen Lernens.

Konkret könnten Kommunen und entwicklungspolitisch 

aktive NROs in Zusammenarbeit mit Flüchtlingen zur Erstel-

lung und Verbreitung von Narrativen über Erfahrungen der 

Flüchtlinge etwa in Form von Dokumentationen beitragen 

und damit zur allgemeinen Sensibilisierung für das Thema 

Flucht in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit sorgen. 

Auch Veranstaltungsformen wie Ausstellungen, Lesungen, 

Musikaufführungen sowie Medien- und Theaterprojekte 

könnten dahingehend gemeinsam konzipiert werden. 

Das entwicklungspolitische Engagement von 
Flüchtlingen stärken
Die auf kommunaler Ebene aktiven entwicklungspolitischen 

Akteure können dafür Sorge tragen, dass Flüchtlinge in 

ihren Institutionen und Organisationen stärker einbezogen 

und an den Diskussionen um kommunale entwicklungspo-

litische Ansätze beteiligt werden. Die regionalspezifische 

Expertise der Flüchtlinge ist häufig aktueller als die der 

etablierten Experten in Deutschland.
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Wo dies der Fall ist, könnten auch bestehende Partnerschaf-

ten mit Kommunen, aus denen die Flüchtlinge stammen, 

als Einhakpunkt für einen entwicklungspolitischen Diskurs 

genutzt werden. Kommunen und (Partnerschafts-)Vereine 

könnten gemeinsam mit der Expertise der Flüchtlinge Part-

nerschaften vertiefen, ausbauen oder initiieren. Bestenfalls 

führt dies zur Planung konkreter Aktivitäten, die zur Ver-

besserung der Situation in den Herkunftsländern der Flücht-

linge beitragen. Aber auch Partnerschaften mit Kommunen, 

die in Transitländern entlang der Fluchtrouten liegen, sowie 

etablierte Beziehungen zu europäischen Partnergemeinden, 

sollten in diesem Zusammenhang mitgedacht werden.  So 

könnten etwa sichere Orte für Flüchtlinge entlang der Flucht-

routen gefördert und finanziert werden. Rückkehrern, ob 

freiwillig ausgereist oder abgeschoben, darin zu unterstüt-

zen, wieder Fuß zu fassen und in Partnerschaftsnetzwerke 

einzubeziehen, wäre eine weitere entwicklungspolitische 

Handlungsoption in diesem Feld.

Da hinlänglich bekannt und gut erforscht, sind Rücküber-

weisungen ein entwicklungspolitisches Thema mit großer 

Relevanz. Rücküberweisungen von Migranten – einschließ-

lich der Flüchtlinge – an ihre Familienangehörigen oder 

Communities übersteigen bei weitem die finanziellen Leis-

tungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit west-

licher Geberstaaten.53 Es bietet sich daher die Gelegenheit, 

diese Dimension in den Diskurs über und den Dialog mit 

Flüchtlingen einzubeziehen. Unterstützung für Migranten 

und Flüchtlinge, beispielsweise durch Information über die 

günstigsten Transfermöglichkeiten, könnten Teil kommu-

naler Entwicklungspolitik sein. 

Im Bereich Rückkehr könnten kommunale Stellen sich 

deutlicher engagieren, würden sie von den etablierten 

Entwicklungsorganisationen besser wahrgenommen. Hier 

könnte durch gemeinsame Workshops ein gegenseitiges 

Verständnis gefördert werden. Schließlich könnte das auch 

dazu führen, Rückkehrberatung aus der engen Verbindung 

mit innenpolitischen Interessen zu lösen und zu einer 

53 Weltweit übersteigen die Rücküberweisungen der Migranten und 
Flüchtlinge in Entwicklungsländer die Mittel der offiziellen Entwick-
lungszusammenarbeit zunehmend deutlicher. Vgl. zu diesem Problem-
komplex u. a. Oltmer 2015. Monatsbericht des BMF, Oktober 2007, S. 
57-69; Reiter, Anja. 2014. Private Überweisungen. In fünf Minuten um 
die Welt. In: enorm – das Wirtschaftsmagazin, Heft 6, S. 78-82.

tatsächlich Flüchtlinge und Entwicklung unterstützenden 

Institution wachsen zu lassen. 

Schlüsselpersonen identifizieren und stärken
Zur Verstetigung von Aktivitäten, die auf eine Partizipation 

von Flüchtlingen in die kommunale Entwicklungspolitik 

zielen, ist es unabdingbar, sogenannte Schlüsselpersonen 

und Multiplikatoren unter Flüchtlingen sowie aus der Mehr-

heitsgesellschaft für das gemeinsame entwicklungspoliti-

sche Engagement zu finden, zu stärken und in die Prozesse 

einzubinden.  Das könnten Personen aus der Kommunal-

verwaltung, Sprach- und Kulturmittler, Integrationslotsen 

oder Mitglieder von migrantischen Organisationen sein. 

Zumeist treten sie mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten 

automatisch in den Vordergrund. 

© Dominik Schmitz 

Die Kommune kann hier unterstützend wirken, indem sie 

eigenen Mitarbeitern und externen Akteuren Qualifizie-

rungsangebote anbietet. Hierzu zählen vor allem Seminare 

zur interkulturellen Öffnung der Behörde und zur Anti-

diskriminierungsarbeit, aber auch zur Antragsstellung für 

Drittmittel oder im Projektmanagement. Zivilgesellschaftli-

che Organisationen sind ebenfalls Anbieter und Empfänger 

von Qualifizierungsmaßnahmen unterschiedlichster Art. 

Flüchtlinge könnten also als Experten, Inputgeber oder 

Teilnehmende in die unterschiedlichen Fortbildungsformate 

einbezogen werden.

Um die Empfehlungen zu konkretisieren, bedarf es tief-

greifender und langfristiger Beobachtungen. Es ist zudem 

anzunehmen, dass viele Aktivitäten in diesem Bereich erst 

begonnen haben oder sich erst im Laufe der Zeit etablie-

ren und dann sichtbar werden. Auf eine Partizipation von 
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Fazit und erste Handlungsempfehlungen

Flüchtlingen in der kommunalen Entwicklungszusammen-

arbeit hinzuwirken, ist unter Umständen ein langer Prozess, 

der jedoch mit vielen integrativen Maßnahmen verbunden 

ist, die unterschiedliche Akteure zusammenbringt und 

somit das Zusammenleben in der Kommune verbessert.  
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Abkürzungsverzeichnis

agl ....................  Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerke in Deutschland e. V.

BAMF ...............  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

BMF .................  Bundesministerium der Finanzen

BMZ .................  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

CIM ..................  Centrum für internationale Migration und Entwicklung

ECRE ................  European Council on Refugees and Exiles

EU ....................  Europäische Union

GARP ...............  Government Assisted Repatriation Program

GFK ..................  Genfer Flüchtlingskonvention

GGUA ..............  Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e. V.

IQ .....................  Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“

JOG ..................  Jugendliche ohne Grenzen

NRO/NGO .........  Nichtregierungsorganisation / Non-Governmental Organization

OECD ...............  Organisation for Economic Cooperation and Development / Organisation für wirtschaftliche  

 Zusammenarbeit und Entwicklung

REAG ...............  Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany

SKEW ...............  Servicestelle Kommunen in der Einen Welt

UNHCR .............  United Nations High Commissioner for Refugees/Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen

VENRO .............  Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e. V.
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haushalt. 1. und 2. Oktober 2014. Dokumenta-

tion. Bonn, Februar 2015

Nr. 67:  „Die Stadt den Menschen!“ – Rückblick auf 
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Nr. 65:  FACHTAG – Zusammenarbeit mit Migranten und 

europäischen Partnern in kommunalen Partner-
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Bonn, Juni 2014 

Nr. 64:  Drittes bundesweites Netzwerktreffen Migration 

und Entwicklung auf kommunaler Ebene am 7. 
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• Unsere Angebote. Bonn 2015

• Über Uns. Kurzprofil der Servicestelle. Bonn 2015 

[Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch]

• KOMMUNE heute: Lokal handeln, global wirken. Ein 

Sonderheft der Servicestelle in Zusammenarbeit mit der 

Redaktion DEMO (Beilage zur Ausgabe Oktober 2015 

von DEMO)

• Kommunal fair handeln. Möglichkeiten für Fairen Handel 

und Faires Beschaffungswesen. Ein Dossier der Service-

stelle in Zusammenarbeit mit der Redaktion welt-sichten 

(Beilage zur Ausgabe 4-2015 von welt-sichten)

• Migranten als Brückenbauer. Das entwicklungspoliti-

sche Engagement von Migrantenorganisationen. Ein 

Dossier der Servicestelle in Zusammenarbeit mit der 

Redaktion welt-sichten (Beilage zur Ausgabe 09/2013 

von welt-sichten)

• Kommunale Partnerschaften. Vernetzt in der globa-

lisierten Welt. Ein Dossier der Servicestelle in Zusam-

menarbeit mit der Redaktion welt-sichten (Beilage zur 

Ausgabe 04/2013 von welt-sichten).
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www.service-eine-welt.de.
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Engagement Global gGmbH – Service für Entwicklungs-

initiativen ist die Ansprechpartnerin in Deutschland für 

entwicklungspolitisches Engagement, deutschlandweit und 

international. Seit 1. Januar 2012 vereint Engagement Glo-

bal unter ihrem Dach Initiativen und Programme, die sich in 

der entwicklungspolitischen Arbeit aktiv für ein gerechtes 

globales Miteinander einsetzen.

Mit Engagement Global gibt es erstmalig in Deutschland 

eine zentrale Anlaufstelle für die Vielfalt des entwicklungs-

politischen Engagements sowie der Informations- und 

Bildungsarbeit.

Engagement Global informiert zu aktuellen Projekten und 

Initiativen in Deutschland und weltweit, berät Einzelne und 

Gruppen zu entwicklungspolitischen Vorhaben und fördert 

diese finanziell. Sie qualifiziert bedarfsgerecht, verbindet 

Menschen und Institutionen miteinander, unterstützt zivil-

gesellschaftliches und kommunales Engagement, private 

Träger und Einrichtungen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Nicht-

regierungsorganisationen, Unternehmen und Kommunen, 

Lehrer und Schüler finden

• Information

• Beratung

• Weiterbildung

• Förderung

• Netzwerke

Engagement Global arbeitet im Auftrag der Bundesregie-

rung und wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert. Mit dem 

Ministerium teilt Engagement Global das Ziel, mehr Bürge-

rinnen und Bürger für entwicklungspolitisches Engagement 

zu gewinnen.

Engagement Global ist eine gemeinnützige Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung (gGmbH). Sie hat ihren Sitz in 

Bonn. Weitere Standorte sind Berlin, Düsseldorf, Hamburg, 

Leipzig, Mainz und Stuttgart.

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH

Service für Entwicklungsinitiativen

Tulpenfeld 7

53113 Bonn

Telefon +49 228 20 717-0

Telefax +49 228 20 717-150

info@engagement-global.de

www.engagement-global.de

www.facebook.com/engagement-global

www.twitter.com/EngGlobal

Infotelefon 0800 188 7 188

http://info@engagement-global.de
http://www.engagement-global.de
http://www.facebook.com/engagement-global
http://www.twitter.com/EngGlobal
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Engagement Global gGmbH,  
Service für Entwicklungsinitiativen  
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt  
Tulpenfeld 7, 53113 Bonn • 0228/20717-0

Eine Welt beginnt vor Ort
Das Leben der Menschen in unserer Einen Welt ist in 

vielfältiger Weise miteinander verbunden. Voneinander 

lernen, miteinander Lösungen suchen, gemeinsame Wege 

gehen – das sind die Erfordernisse unserer Zeit, um glo-

bal nachhaltige Entwicklung zu fördern. Ihre Entschei-

dungen und Ihr Engagement als Kommune wirken sich 

auch auf das Leben anderenorts aus. Ihre gesellschaftli-

che, ökologische und wirtschaftliche Zukunft wird durch 

Ihr entwicklungspolitisches Engagement vielfältiger, ide-

enreicher und erfolgreicher.

Sie wollen Schritt halten mit den globalen Herausforde-

rungen und gleichzeitig zur Entwicklung lebenswerter 

Bedingungen auch in anderen Teilen der Welt beitragen?

Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt steht Ih-

nen als Partner zu allen Fragen kommunaler Entwick-

lungspolitik zur Seite. Wir stehen für Erfahrung, Kompe-

tenz, erfolgreiche Projekte, nachhaltige Ergebnisse und 

umfangreiche Informationen.

Schärfen Sie das internationale Profil Ihrer Kommune. Er-

werben Sie interkulturelle Kompetenz. Engagieren Sie sich.

Wir sind
als Teil der Engagement Global gGmbH:

• Kompetenzzentrum und Serviceeinrichtung für entwick-

lungspolitisch interessierte Kommunen in Deutschland,

• Partner für kommunale Entwicklungspolitik zur Er-

reichung internationaler Entwicklungsziele und einer 

nachhaltigen und partizipativen Stadtentwicklung – 

hier und bei den Partnern im Süden,

• Förderer des Austausches von internationalem Know-

how mit Kommunalexperten in Entwicklungs- und 

Schwellenländern,

• Experten für die Qualifizierung von kommunalen Pro-

jekt- und Städtepartnerschaften,

• Berater für wirkungsvolle Informations- und Bildungs-

arbeit deutscher Kommunen.

Wir arbeiten
im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung an kommunalen Zu-

kunftsthemen:

• Deshalb helfen wir, kommunale Partnerschaften mit 

Entwicklungs- und Schwellenländern auf- und auszu-

bauen, aktuell mit den Schwerpunkten: Klima, Bürger-

haushalt, nachhaltige Stadtentwicklung.

• Deshalb unterstützen wir die Vernetzung von Migra-

tion und Entwicklung auf lokaler Ebene und stärken 

kommunale Entwicklungspolitik durch die Einbezie-

hung von Migrantinnen und Migranten.

• Deshalb fördern wir ein Faires Beschaffungswesen als 

kommunalen Beitrag zur Ausweitung des Fairen Handels.

Wir bieten
• Veranstaltungen wie Workshops, Tagungen und Konfe-

renzen, die Betreuung und Unterstützung themenbezo-

gener Netzwerke,

• den Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“,

• persönliche, kostenlose Beratung, auch bei Ihnen vor Ort,

• einen Online-Finanzierungsratgeber,

• umfangreiche Publikationsreihen, Studien und Recher-

chen zu aktuellen Themen der entwicklungspolitisch 

relevanten kommunalen Handlungsfelder,eine umfang-

reiche Homepage www.service-eine-welt.de und Inter-

netportale, beispielsweise www.buergerhaushalt.org,

• den monatlichen Newsletter „Eine Welt Nachrichten“,

• Beratung für Kommunen zu den Angeboten der Enga-

gement Global gGmbH.

Sie haben Ideen? Wir helfen Ihnen, diese umzusetzen.

Sie suchen Lösungen? Wir finden mit Ihnen partner-

schaftlich das Ziel.

Kommunales entwicklungspolitisches Engagement heißt 

verantwortungsbewusst und nachhaltig die Zukunft in 

der Einen Welt zu gestalten. Seien Sie dabei!

http://www.service-eine-welt.de
http://www.service-eine-welt.de
http://www.buergerhaushalt.org
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UNESCO-Kommission e.V.

Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt der Engagement 
Global gGmbH wird finanziell gefördert aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung sowie der Länder Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, 
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SKEW.
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